
• !Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKB-12/1791-13 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs 1 und Abs. 2 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 

1 Nr. 1, 2, 5 und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Stefan Albrecht 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der münsterNETZ GmbH, Hafenplatz 1, 48155 Münster, gesetzlich vertre­

ten durch den Geschäftsführer, 

- Netzbetreiber ­

Seite 1 von 36 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 27.12.2019 beschlossen: 

1. 	 Unter Aufhebung des Beschlusses vom 02 12.2019, Az. BKB-12/1791-12, 

werden die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für den 

Zeitraum vom 01.01 .2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses neu festgelegt. 

2 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, Bb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach§ 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

Seite 2 von 36 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Die Beschlusskammer hat mit Beschluss vom 15.12.2014 Az. BKS-12/1791-11 die 

Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode erstmalig festgelegt. Hiergegen 

hat der Netzbetreiber Beschwerde eingelegt (Az. Vl-3 Kart 4/15). Mit Beschluss vom 

22.03.2018 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Beschluss der Beschluss­

kammer aufgehoben und sie verpflichtet, nach Maßgabe der Rechtsauffassung des 

Senats eine Neubescheidung vorzunehmen. 

Die Neubescheidung erfolgte mit Beschluss vom 02.12.2019. Noch vor Eintritt der 

Bestandskraft der Neubescheidung erhielt die Beschlusskammer Kenntnis von einer 

fehlerhaften Zuordnung innerhalb der vorgelagerten Netzkost~n im Ausgangsniveau. 

Der Netzbetreiber hat hier von ihm an den vorgelagerten Netzbetreiber entrichtete 

Baukostenzuschüsse in Höhe von - als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

ten geltend gemacht. 

Die sich aus der Neuberechnung des Ausgangsniveaus ergebenden Änderungen 

werden im Rahmen der Verfahren zur Genehmigung der Regulierungskontosalden 

2013-2016, 2017 und 2018 berücksichtigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not-
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wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 25.03.2013 mitgeteilt. Am 16.04.2013 fand im Hause 

der Bundesnetzagentur ein Anhörungsgespräch statt. Von einer schriftlichen Stel­

lungnahme hat der Netzbetreiber abgesehen. Nach eingehender Würdigung der Stel­

lungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

27.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3). Mit 

Beschluss vom 22.03.2018, Az.: Vl-3 Kart 4/15 hat das Oberlandesgericht Düssel­

dorf entschieden, dass der Anfangsbestand für Neuanlagen nicht mit Null anzuset­

zen ist und die Bundesnetzagentur verpflichtet, die Erlösobergrenzen neu festzule­

gen. 

Im Zuge der erneuten Neubescheidung wurde die Einordnung der entrichteten Bau­

kostenzuschüsse abgeändert. Die Vorgehensweise wurde in der Anlage Zwischen­

dokumentation festgehalten. 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur­

den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übennitteln. 
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3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho­

den gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhebe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hrnaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen(§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen, Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 

dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 
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Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs . 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte . 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 

Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 
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statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 

- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 
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- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden. 

4. Anhörung 

Mit Schreiben vom 16.10.2019 hat die Beschlusskammer der Antragstellerin einen 

Beschlussentwurf zur Erlösobergrenzenfestlegung unter Berücksichtigung des Be­

schlusses (Az. Vl-3 Kart 4/15) des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 22.03.2018 

übermittelt und der Antragstellerin die Möglichkeit zur Stellungnahme gemäß § 67 

Abs. 1 EnWG eingeräumt. Bestandteil dieses Beschlussentwurfes war auch die An­

lage Zwischendokumentation, aus der die Änderungen ersichtlich sind. Durch die 

Neubewertung mussten nach der abschließenden Berechnung des Effizienzver­

gleichs Korrekturen an den Gesamtkosten (Anlage 2) vorgenommen werden. Gemäß 

§ 12 Abs. 1 ARegV bleibt der Effizienzvergleich von nachträglichen Änderungen des 

Ausgangsniveaus allerdings unberührt. Mit E-Mail vom 21 .11 .2019 hat der Netzbe­

treiber mitgeteilt, dass auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet werde. Ebenso 

hat der Netzbetreiber hinsichtlich der mit der abermaligen Neubescheidung erfolgen­

den Anpassungen auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Hinsichtlich der Einzelheiteh des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 
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2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom unter Aufhebung des Beschlusses vom 02.12.2019, Az. BKS­

12/1791~12, erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 und Abs. 2 EnWG i.V.m. § 32 

Abs. 1 Nr 1 und§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Im Vergleich zur Neubescheidung vom 02_ 12.2019, Az. BKB-12/1791-12, erfolgt 

hierbei lediglich eine abweichende Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Daraus ergeben sich auch entsprechende 

Anpassungen bei den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten sowie den beein­

flussbaren Kostenanteilen. 

§ 29 Abs. 2 EnWG enthält eine umfassende Änderungsbefugnis für sämtliche der 

Regulierungsbehörde nach § 29 Abs. 1 EnWG eröffneten Entscheidungen durch 

Festlegung (vgl. BGH, Beschluss vom 09.04.2019, EnVR 57/18). Jedenfalls kann die 

Aufhebung nach § 48 Abs. 1 VwVfG erfolgen, da ein rechtswidriger Verwaltungsakt 

vorliegt. Vertrauensgesichtspunkte des Netzbetreibers sind nicht gegeben, da dieser 

insoweit fehlerhafte Angaben bei der Einreichung der Unterlagen getätigt hat. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01 .01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zw~i­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze fü r jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs .. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß§ 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO t =KA dnb, t+ (KA vnb,o + (1 - V t) ·KA b.o)-( VPI 
1 

- PF tJ ·EF t+ Q t + (VK t - VK o) +S t 

VPlo 


Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs . . 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t) , die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b
1
o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperlode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers f indet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 
' 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 
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Abweichend zur Beschlussfassung vom 02.12.2019, Az. BK8-12/1791-12, wurden 

-aus der Position 1.1.2.1 (Aufwendungen· an den vorgelagerten Netzbetrei­

ber) in die Position 1.1 .2. 7 (Sonstiges) umgebucht (siehe hierzu auch Ziffer 2.2). 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­


teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 


Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Über die Feststellungen im 

Beschluss vom 02.12.2019, Az. BK8-12/1791-12, hinaus, wurden 25.368 €nicht als 

vorgelagerte Netzkosten anerkannt, da es sich hierbei um durch den Netzbetreiber 

an den vorgelagerten Netzbetreiber entrichtete Baukostenzuschüsse handelt. 

Insoweit verbleibt es bei den Feststellungen aus der Anlage Zwischendokumenta

tion zum Beschluss vom 02.12.2019. Az. BKB-12/1791-12: 

„Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grun­

de nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 

S.1 Nr.4. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leis­

tung, Arbeit1 Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende 

Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln" 

­

Seite 11 von 36 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Kosten aufgrund von entrichteten Baukostenzuschüssen fallen nicht hierunter. 

Der so ermittelte Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der An­

lage Zwischendokumentation und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o) . Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o} * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Hierbei wurde der Effizienzwert angesetzt, wie er für die Beschlüsse vom 15.12.2014 

Az. BKB-12/1791-11 sowie vom 02.12.2019, Az. BKS-12/1791-12 ermittelt wurde 

(92,51 %). Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Korrekturen eine Neube­

rechnung des Effizienzvergleichs nicht erforderlich machen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-
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ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des§ 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgen~mmen , 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m_ Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef· 

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

· SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 
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Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im E.ffizienzvergleich ·als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Te1­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet {§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

Frontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, .verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 
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wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausre1ßeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Seite 15 von 36 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 
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Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet Ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen An­

lage 5 ausgewiesen. 

2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 
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2.3.1.2.2. Vergleichsparameter nach§ 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm­

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein· 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energie. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4 . 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 
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zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden 

Die Vergleichsparameter können gemäß. § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei. nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß§ 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau· 

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 
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wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtze itig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver

gleich einbezogen: 

• 	 Stromkreislänge HS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge MS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• 	 Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• 	 Anschlusspunkte 

• 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• 	 Zählpunkte 

• 	 Installierte dezentrale Erzeugerleistung 


• Versorgte Fläche NS


• 	 Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

­

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 
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Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden . Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 
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Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der veiwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die ,Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

­

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 
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(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden 

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres} 

­

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz-· 

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-
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rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird. Zur Berechnung werden alle vorn Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 
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Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen Geschäftsjahres. 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 

die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­

schlossen sind. einschließlich Solarenergie und Windenergie. 

Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­

zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­

oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­

derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 

auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Versorgte Fläche NS: 

Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­

schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­

sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 

Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 

(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze 

(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich . die entsprechenden Flächenanteile be­

rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­

schlossenen Gebiete. 
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Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe veiwendet. 

Stromkreislänge NS: 

Der veiwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­

länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka· 

bei) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­

che Länge in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEco­

nomics I SUMICSID). 

Seite 26 von 36 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt , 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsaqstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 
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SFA 

Bei der parametrischen Methode (SF A) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Zur Ermittlung des erheblichen 

Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit denen ein numerischer Wert 

für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte Wert über einem methodisch an­

gemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen. 

Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBETAS, DFFITS, covariance ratio und 

Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 Abs. 1 ARegV l.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu 

§ 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen unter Berücksichtigung standardisierter 

Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter Berücksichtigung nicht­

standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifiziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics I SUMICSID verwiesen (htto://www.bundesnetzaaentur,de. unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ..,.. Beschlusskammer 8 ..,.. Aktuelles ..,.. Gutachten Effi­

zienzveroleich für Verteilernetzbetreiber Strom). 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 s.· 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9. 
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2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß§ 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
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nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V t) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0.2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 . 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: httos://www.aenesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI t /VPI o der in Anlage 1 zu§ 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
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kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1

~ 

2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPlt I VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die Beschlusskammer hat diese Werte auch bei der vorliegenden Neufestlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anre1zregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 
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Gemäß ·§ 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftllchen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1 ,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der Jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t ={1 + 0,015) "t -1 . 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden . 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß§ 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz­

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 
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2.9. 	 Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Oie Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. 	 Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines öffentlich­

rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 23.12.2011 sind die 

Netzentgelte der Kalenderjahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Beträ­

ge zu erhöhen (8K8-11/1791-13) 
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2015 
2016 
2017 
2018 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, 8b bis 

11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.}. Oie Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß§ 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be-
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fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift : 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein . 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Bourwieg Albrecht Wetzl 
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An lage 6: Erlösobero renzen 2. Reg ulierungsperiode (2014 - 2018) münsterNETZ GmbH AZ.: BKB-1211 791-13 

Seile 1 von 3 

Netzbetreiberdaten 

Netzbetreiber. 1miinsterNETZ GmbH 

BNR: ~--· +~-11000 

VcrfahreQ.:.___J
Etliz1enzwe1t: l 

Regelverfahren 
92,51 % 

8asisja.!1_'._._,_E ,_,Q!_1___ 

Regulierungsdaten 

Jahr 
Vebraucherpreis­

gesamtindex 
Produktivitäts­

faktor 
1 - kummulierter 
Verteilungsfaktor 

2013 102.1 0 

2014 104,10 0,015 0,8 

2015 106.1 4 0,030 0,6 

2016 108,22.• 0,046 0,4 

2017 110,34 0,061 0, 2 

2016 112,50 -· 0,077 0 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Kostenanteile aus Kostenanteile aus 
Dauerhaft nicht 1Vorübergehend nicht Nicht zumutbare dem Verbraucher­ dem generellem Nicht abgebaute Volatile beeinflussbare beeinflussbare Erlösobergrenze Saldo 1Härte nach § 4 Abs.beeinflussbare preisgesamtindex sektoraler 1 Erweiterungsfaktor Qualitätselement SonstigesJahr Kostenanteilenach § 4 ARegV Kostenanteile nach §Kostenanteile nach Regulierungskonto 4 Nr. 2 ARegVKostenanteile nach § 6 Abs. 1 Produktivitätsfal<tor

§ 11 Abs. 2 ARegV 11 Abs. 3 ARegV 
ARegV nach § 9 ARegV 

+ Q, + (VK;-VKo) •EF1 +S + NZHi . ·­
O<l 0 € .0 € 

0 € 0 € 0€ .0€ .0 € 0 € 

0€ 0€ .0€ 

0 € 0€0€ 
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Anlage 9: Effizienzwerte rmln~lerNETZ GmbH AZ.; BKB-1211791-13 

Sei e 1von1 

DEA,Ncrmol 

DEA,Standardisiert 

SFA,Normal 

SFA,Standardisiert 

Eflizionzwortc 

Jangewendcler Effizienzwert 

Ver lcichs arameter Einheit Wert HöS 

Anzahl Anschlusspunkte Stück #\IVERT! 

„:i~c.h'uup-.mldc \'On n<>chi;cl39crten fremden Ncti- hl°f'f. 

Urnspanr.ab.IN:n 


Anschtun~r.kle '-'t'IO ~hQd.aQcrtcn ~er.eo Netz.- t:zi.v. 
Um$OJnn•bono:i 

Arlschlus.spc.mko~ fremden Nl"I:?.· bzw. Umsp.;,nn~ 
i!Ut !) ~o ictlor r.c~- bzw Un11p.JM11bo~• 

1. 

Veratclchso:ir.imcter Einheit Wert 

Stromkrelsldngc Kabel HS km 

Stromkr~islänge Kabel MS km 1.384 

Stromkrels13nge Froileitungen HS km 

Stromkreislänge Freileitungen MS km 

2. 

3. 

4. 

5. 

VorafeichsDarameter Einheit Wt?rt 

zeitgleiche JahreshöchsUast HSIMS kW 220.135 

220 .135 

0% 

6. 

Vcralciehsoarametcr Einheit Weft 

z:eitgleiche JahreshöchsUast MS/NS kW 145.298 

145.298 

O'Ä. 

7. 

Einheit Wert HöS HöS/HS HS HS/MS 

Stock 180.393 17 

Einh<!it Wert HöS HöS/HS HS HSil\15 

9. lnslallieitc dezentrale Erzeugerleistung kW 154.998 

Ver leichs r.ametl!r Einheit Wc>1t 

1C. Versorgte fläch e NS km' 82,8 

11. 

Verqlelehspal'ilmcter Einheit 1 Wert N.S 

Stromkreislänge NS km 
1 

3.0tS,J 

2.922,6 

Aufwands rametcr Einheit 

1. ~u~~~s~arameter gem~ß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EUR 

2_t~~·~~:.~~~:te~gemäß§ 14 Abs. 1 Nr_ 3 EUR 



- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen: BKS-12/1791-13 

Zwischendokumentation 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, 


Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter 


0. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 s. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach§ 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach§ 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­
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sehen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach§ 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß§ 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl.§ 21Abs. 2 S. 2 EnWG): 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [ .. .]Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 bei der Bestimmung der Netzkosten zu berücksichtigen. Sie 

sind den nach§ 10 Abs. 3 EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 erstellten Gewinn- und Ver­

lustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsverteilung zu ent­

nehmen. 

Gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern.§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen {§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden {vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtig ungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert ·nachweist. Dem steht auch nicht der 
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Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­

liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472106 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizltätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Drifte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs . 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 
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liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­

gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind . Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sin9 folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezoger:ie Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

- 5 ­



e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit de.s Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Material kosten 

1.1 .1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß§§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS [< 1,0 %]; 

MS/NS[< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 
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legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf lneffizlenzen beruht. 


Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in den folgenden Tabellen verdeut­


licht: 


Ebene 

'1öS 

HöS/HS 

HS 
~'SIMS 

MS 

MS!NS 

NS 

Ebene 

H5S 

HöSiHS 

HS 
HSiMS 

MS 

MS1NS 
NS 

BenntraQte Kcs~en NB IEURI 

~ene~m.gte Kosten 8Ne:zA fEi.;Rr 
Kurzunq IEURJ 

1 
1 
1 
1 

Verluslenergle 
lk'MJ 

- -

Kosten„rmittlunci 

Berechnungswert J 
lk'MiJ 

•••• 

Mengenennittlunq 

PreisVNB 
[ctJkWh] 

Kosten 
(EUR! 

1 0 50% 1 

f 0 50% 

0,50%- -­

1, 
1 
1 
1--...::..:•.50" 

. 1 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist somit gemindert um 

anzusetzen. 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromefnspelsung durch Betreiber dezentraler 
Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement~aßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Vertellemelzbelreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschiiebsnsn Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verte1lernetzbetreib-er den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 
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Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Der Netzbetreiber hatte zunächst dieser Position aus vermiedenen Netz­

entgelten zugeordnet. Dieser Betrag wurde entsprechend der Position 1.1.1.2.3. 

„nach § 18 Strom-NEV" zugeschrieben und hier gekürzt. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. Insofern erfolgt zudem eine 

Zuschreibung in Höhe von 

Insgesamt ergibt sich somit eine Zuschreibung in Höhe von 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWKG-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­
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lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. Insofern erfolgt eine Zuschrei­

bung in Höhe von 

1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf­

wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Der Netzbetreiber hatte zunächst der Position 1.1.1.2.1 . „nach EEG (exklusive Ein­

speisemanagement-Maßnahmen)" aus vermiedenen Netzentgelten zuge­

ordnet. Dieser Betrag wurde entsprechend der Position 1.1.1.2.3. „nach § 18 Strom­

N EV" zugeschrieben. 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach§ 11 EEG. Gemäß§§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 
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1.1.1.3. B~t;iGbs'Yerbrauch 


Oie Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Slromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 


Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 


FSV Verlustenergie heranzuziehen. 


zt..lass:ger VettJs!en~rqie:>rsi~ (et ;~'Nh] 

Netz-11Jmspar.nebene 

HoS 

HöSIHS 

HS 

HSIMS 

MS 

MS/NS 

NS 

Summe 

Jahre~rbelt 

[kWhj 

Durchschnitt­
licher 

Beschaffungs­
preis 

[cifkWh] 

1 
zulässiger Verlust­

1 energiepre1s
lClh.'Mll 

ancrimnnungs· 
fähige Kosten 

(EUR] 

a..itr I& Kosten NB [EURj 

gene>irr11gte Kcs1en BNetzA [!':UR] 
Kürzung {EUR] 

in Höhe von ist somit gemindert um 

anzusetzen. 

1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Brlanzkrels, bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von ElekuizitätsveneTiemetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­

treiber von Elektrizitätsvertellemetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung . Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein ­
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kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen , 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

- 12 ­



1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen ari den vorgelagerten Netzbetreiber Ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 

dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 7). Der Netzbetreiber hat in dieser Position unter anderem 

Kosten in Höhe von 25.368 €geltend gemacht. Diese Kosten sind für die Auflösung 

eines aktivierten Netzanschlusskostenbeitrages an die Westnetz GmbH angefallen. 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen­

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1.2.2.) 

• Aufwendungen a~s singulär genutzten Betriebsmitteln (1.1.2.4.} 

Nicht zu den vorgelagerten Netzkosten zählen demnach Auflösungsbeträge für ge­

zahlte Netzanschlusskostenbeiträge. Die Kosten sind umzubuchen und werden 

hilfsweise der Position 1.1.2.7. Sonstiges in gleicher Höhe hinzugerechnet. 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam~ 

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 7). 

- 13 ­



1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Dfe Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

Bei Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.1.c. 'davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun­

gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 

Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 
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1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position "Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur'' sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung. betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz. des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. Die genaueren In­

halte sind Abschnitt 6.1 zu entnehmen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Die Anpachtung von Netzanlagen kann dazu führen, dass sich der Netzanschluss an 

eine höhere und somit günstigere Spannungs- oder Umspannungsebene verlagert. 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär gen~tztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben die Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" festgelegt. 

Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde 

nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV." 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­
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leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungsleistu ngen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung~ Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1 .2.5 ent­

sprechend. 

Der Netzbetreiber hat für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs­

und 1nstandhaltungsleistungen angesetzt. 

Diese setzen sich folgendermaßen zusammen: 

Netz 

DLSWMS 

Zuführung RST § 249 HGB 

Betrag in€ 
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Inanspruchnahme RST §249 HGB 

Gesamt Netz 

MSB/MDL 

Gesamt Aufwendungen 

Insgesamt verbleibt ein anerkennungsfähiger Betrag in Höhe von . 

mit wurden die vom Netzbetreiber angesetzten Kosten in Höhe von m 

gekürzt, die sich aus der Kürzung der Bildung der Rückstellung für un­

terlassene Aufwendungen für Instandhaltung in Höhe von . und aus der 

Kürzung der seitens der Stadtwerke Münster GmbH erbrachten Dienstleistungen in 

Höhe von 
1 

rgeben. Im Einzelnen: 

1. Rückstellung für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung: 

• 1 - - 1 des Netzbetreibers wurden in dieser Position Kosten in Höhe von 

infolge der Bildung der Rückstellung für unterlassene Aufwendungen 

für Instandhaltung berücksichti t Diese setzen sich aus Kosten für die Zuführung 

zur Rückstellung in Höhe von 

brauch angesetzte Minderung in Höhe von zusammen. 

Es ist nicht ersichtlich, dass die Kosten infolge der Zuführung zur Rückstellung für 

unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung in Höhe von perio­

disch im laufe der zweiten Regulierungsperiode in der geltend gemachten Höhe 

wiederkehren. Insofern handelt es sich bei der Zuführung zur Rückstellung für un­

terlassene Aufwendungen für Instandhaltung der Höhe nach um eine Besonder­

heit des Geschäftsjahres. Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf ei­

ner Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, bleiben sie nach § 6 Abs. 3 ARegV bei der Ermittlung des Ausgangsni­

veaus unberücksichtigt. Die Beschlusskammer hat somit einen repräsentativen 

Durchschnitt der in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011 angefallenen Kosten für 

die Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Aufwendungen für Instandhal­

tung zur Berücksichtigung eines für die zweite Regulierungsperiode repräsentati­

-1 7 ­



ven Kostenniveaus zugrunde gelegt Hieraus ergibt sich ein anerkennungsfähiger 

Betrag der Zuführung In Höhe von 

Die vom Netzbetreiber angesetzten Aufwendungen für die Bildung der Rückstel­

lung für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung sind somit um 

zu kürzen. 

2. 	 Dienstleistungen der Stadtwerke Münster GmbH: 

Die seitens der Stadtwerke Münster GmbH erbrachten Dienstleistungen für 

Netzmaßnahmen belaufen sich auf Diese Kosten hat der Netzbetrei­

ber mit einem separaten Dienstleistungserhebungsbogen hinterlegt. Insgesamt 

sind in diesem Betriebsabrechnungsbogen Aufwendungen in Höhe von 

eingeflossen, die sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen­

setzen: 

a) 	 Kosten in Höhe von Or Netzinstandhaltungsaufwendungen des 

Dienstleisters Stadtwerke Münster GmbH, die in der Position 1.1.2.6. ,,Auf­

wendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen" angegeben sind . 

b) 	 Weitere Kosten von Ur die Planung, den Bau und den Betrieb 

von Versorgungsnetzen, die in der Position 1.1.2.5. „Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung" aufgeführt werden. 

c) 	 Sowie Kosten in Höhe von für eine Servicevereinbarung, die unter 

der Position 1.5.13 „Sonstiges" angesetzt werden. 

Nach der Prüfung des übermittelten Erhebungsbogens für die seitens der Stadtwerke 

Münster GmbH erbrachten Dienstleistun siehe Punkt 6.2.) ergeben sich jedoch 

Daraus ergibt sich eine Kürzung 

in Höhe von Diese Kürzung betrifft damit 

alle Dienstleistungsbeziehungen, die durch den entsprechenden Erhebungsbogen 

abgebildet werden. Diese Kürzung wird in der Position 1.1.2.6. gesamthaft abgebil­

det. 
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1.1.2.7. Sonstiges 

Die Beschlusskammer hat dieser Position 25.368 € hilfsweise hinzugerechnet. Die 

Hinzurechnung ergibt sich aus der Umbuchung der Auflösung für einen aktivierten 

Netzanschlusskostenbeitrag aus der Position 1.1.2.1.Aufwendungen an den vorgela­

gerten Netzbetreiber, da ·es sich bei den Kosten nicht um dauerhaft nicht beeinfluss­

bare Kosten handelt. 

1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 ll Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z .B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1 . Löhne und Gehälter 

Unter der Position ·Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be­

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Oie Buchung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 
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(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter­

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der Im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un­

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­
terstützung 

Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeit­

geberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbei­

terrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus 

den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwen­

dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskas­

sen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, 

Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zu­

sammen. 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. in effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

­
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Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2 1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Über­

nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 
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widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1%. Kreditkosten, die aus 

einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzu­

erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei 

denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeitsent­

schädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position "1.3. Zinsen und ähn­

liche Beträge" ergebenden Kürzungsbeträge werden vereinfachend in der Position 

„1.3.3. gegenüber Kreditinstituten" in Summe verbucht. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 
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1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

1.3.4. Sonstiges 

Zu der Thematik Rückstellungen siehe die Ausführungen unter 3.1.4.2.1 

1.4. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz. abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 

dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S. 1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­

werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1 

Nr.3 ARegV_dar. 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­
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nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten(§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitlg zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei­
träge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­

chen. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 
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1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksich­

tigen. 

Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung 

und Spenden generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen 

(vgl.§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie 

als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation 

nicht berücksichtigungsfähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, 

da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizttätsnatzbetrieb nicht 

erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorien­

tierte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) 

nicht erfasst. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 
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1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. Kosten, die 

unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

geltend gemacht werden, srnd im Übrigen nur dann berücksichtigungsfähig, wenn es 

sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. Uneinbringliche 

Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forderungsausfall han­

delt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abgeschlossen wurde 

(bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren mangels Masse ein­

gestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung gegen Forderungs~ 

ausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf uneinbringliche Forde­

rungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist vom Netzbetreiber 

ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des Forderungsaus­

falls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Beitreibung etc. 
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darzulegen. Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen 

und Abschreibungen auf Forderungen Kosten in einer Höhe von -geltend, 

welche in erster Linie aus Forderungen gegenüber GmbH re­

sultieren. Bei dem angesetzten Betrag handelt es sich um eine Besonderheit des 

Geschäftsjahres gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV. Im Schreiben vom 30.10.2012 be­

gründet der Nettbetreiber den Ansatz der Kosten in Höhe von -damit, dass 

die zuletzt stattgefundenen lnsolvenzen sowie die Bonitäten verschiedener Lieferan­

ten darauf hinweisen, dass die im Geschäftsjahr 2011 angefallenen Wertberichtigun­

gen auch in Folgejahren nicht auszuschließen seien. Der Netzbetreiber konnte je­

doch nicht nachweisen, dass die Kosten für Einzelwertberichtigungen und Abschrei­

bungen auf Forderungen in einer Höhe von- periodisch im laufe der zwei­

ten Regulierungsperiode wiederkehren. Zur Berücksichtigung eines für die zweite 

Regulierungsperiode anzuerkennenden Kostenniveaus hat die Beschlusskammer 

.daher - gekürzt. 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 
4 StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8b ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.13. Sonstiges 

Für diese Position gelten die vorstehenden Ausführungen gleichermaßen. 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstä­
tigkeit 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäf­
tigten Betriebsangehörigen 

Siehe unten Ziffer 7. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der§§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß§ 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01-.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevenmögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­
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ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können_ Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand . Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 
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vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 
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gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach§ 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation ­

dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol­

gend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer 

Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut 

die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermögen 

verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgliche Verände­

rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichtigungsfähig. 

Diese gelten als neue originäre Anschaffungs· und Herstellungskosten der jeweiligen 

Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal gewählte Nutzungs­

dauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzuführen, um das in § 

6 Abs. 5 und§ 6 Abs. 7 vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzu­

setzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des§ 6 Abs. 5 S. 2 die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsge­
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wöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung un­

verändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BK8-07 /259 bereits 

geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei denn 

Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anla

gengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstel1ung skosten. 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten . 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts d.es Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 
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den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzu- oder abgänge und Anla­

genabgänge - zugrunde. 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01 . 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich(§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkf' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50, 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1 . für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude • Bauleistungen am Bauwerk, ohne 
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Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 


a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­


schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 


b} der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 


(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­


dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 


3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 


a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­


schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 


b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 


(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­


dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 


c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­


desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 


Anteil von 35 Prozent; 


4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 


a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­


schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 


b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral­


ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 


gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 


5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 


Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­


dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 


Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 


2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 
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01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln . Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die a11wendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln ~ 
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RestwertTNW; RestwertAKJHK.1Kalk.Jahresabschreibung; = · x EKQuote + x FKQuote 
Restnutwrgsdauer, Restnutzungsdauer; 1 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­

weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­

schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­

dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln; 

Kalk. Jahresabschreibung; = AK/HK; 
ND; 

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­
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finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog . "Abschreibungen unter Null0
, die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­
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reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach§ 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs.3 S.4 anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatori­

schen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in Anlage 1 

zu§ 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde 

gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs . 3 StromNEV durchgeführt. 
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Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

­

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß§ 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 
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Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV akti­

viert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 

10.11.2015, EnVR 42/14). Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung 

ist das betriebsnotwendige Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 

Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entspre­

chend der Systematik der StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 
' 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. ·5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK Qund 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV 1). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 
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Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

== 	 Betriebsootwendiges Vermöaen 1 IBNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

== 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK n 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

­

­

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs~ und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his- . 

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla:. 

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau., 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf~ 
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 
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Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04 .2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden . Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt, Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 
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Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi· 

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent· 

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Net~nutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebllche 

Investitionen bei ein'em im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [„.] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­
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ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vergehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind , kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen . 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 
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Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 


Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­


NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 


28}. Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­


gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 


nicht notwendig sind. 


Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichti­


gung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. 


3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver­

mögen in vollem Umfang berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen 

müssen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 

StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 20}. 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­
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ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähigen Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 


der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 


BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­


rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­


ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­


darf (s. o ). 


Die Bilanzwerte des Umlaufvermögens werden von der Beschlusskammer in 2011 


a~ und in 2010 auf herabsetzt. 


3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

­

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­
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bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig , deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

, enthalten sind , müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerfich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 
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jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

Der Netzbetreiber hat mit E-:Mail vom 29.04.2013 zum Abzugskapital Stellung ge­

nommen und zusätzlich eine Korrektur des ursprünglichen Abzugskapitalbestandes 

vorgenommen. Aus den Erläuterungen des Netzbetreibers geht hervor, dass der ur­

sprüngliche Abzugskapitalbestand 2010/2011 die Positionen Verbindlichkeiten aus 

EEG und KWK enthält. 

Verbindlichkeiten aus 2010 2011 

EEG 

KWK 

Die Verbindlichkeitsbestände aus EEG und KWK werden von der Beschlusskammer 

aufgrund der Angaben des Netzbetreibers in 2011 um und in 2010 um 

gekürzt (siehe Anlage 2). 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 


Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 


sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 


mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­


währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­


sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­


sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­


gen. 


Die Rückstellungsbestände werden von cjer Beschlusskammer aufgrund der Anga­

ben des Netzbetreibers in 2011 auf erhöht. 


Im Einzelnen: 


Regulierungskonto 

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Tabellenblatt „ll_B1 ," des Erhebungsbogens} sind 

die dem Netzbereich zugeordneten Rückstellungsbestände für das Regulierungskon­
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to zum 31.12.2011 vom Netzbetreiber nicht berücksichtigt worden. Gemäß Rückstel­

lungsspiegel 2011 belaufen sich die berücksichtigten Beträge auf 

(2011). Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer im Rahmen 

der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition berücksichtigt. 

Dies dient dazu, die vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd 

zu berücksichtigen. Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung wird in Höhe 

des Zinsanteils einbezogen. 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträ9e. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfäh1gen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 


nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2. 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil , des Abzugskapi­


tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2. 


Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 


sich aus Anlage 2. 


3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be~ 
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital , 

­

wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 
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Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiaes Vermöaen II <BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiaes Eiaenkaoital II <BNEK IJ) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. 8. immateri­

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 
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übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II~ 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil , der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II ~ 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% = BNEK II - BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 
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3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu~ und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei· 
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

u nd Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK •Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt s·ich aus Anlage 2. 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2. 


3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalat;lteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II 5 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II 5 40% * Anteil SAValt * 

7,14 % 
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Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuan!agen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Egenkapitalquote Obersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem afi1hmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschfosseneii Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendlte festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinsficher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2002 4,61 4,74 5,99 


2003 3,78 3,73 4,98 


2004 3,73 3,55 4,00 


2005 3,17 3,06 3,70 


2006 3,74 3,78 4,15 


2007 4,26 4,42 5,04 


2008 4,04 4,46 6,27 


2009 3,08 3,28 5,54 


2010 2,43 2,45 4,03 


2011 2,42 2,74 4,26 

0 10 Jah­

3,53 3,62 4,80 3,98re 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 b is 

rJ:ese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http://'WWWbundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssatze und Renditen > Urnlaufsrenditen festve:zinsi iche.: Wertpa­
piere tn!al"disct'ier Emittenten" abgerufen werden Link: 
http··''www. bundesbank.deiNavigation/DE/StatlshkerVZei1re1t1en_Dmenbankeri/Murooekon 
omische_Zeitreihervits._iist ._node. htrpl?listld=www _s140_itüi 
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2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert 

die negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapital­

verzinsung stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. 

Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die Er­

mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfällt. Da die negative Ei­

genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb 

der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 

Prozent darstellt, sind die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzu­

wenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus­

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31 .05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 

28.05.1998, XR 80/94, Rn . 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vermö­

genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem für Neuanlagen 

maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 

In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­

sung aus Pächter und Verpächter wird dem Netzbetreiber über den in Ansatz ge­

brachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute ge­

bracht (BGH, EnVR 79/07- .,SWU Netze GmbH", S. 18). 

4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­
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her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK 11540% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SAVneu * 

9, 05 % * + BNEK II > 40% * 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­

ge 2 ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die obenstehenden Ausführungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen , dem Sinn 

und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­

tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprüfung" 

spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D..h. netzbezogene Erlöse beispielsweise 

sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind analog anzu­

setzen. 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge, die im Zu­

sammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer 

Energie entrichtet wurden, sind nach§ 9 Abs. 1 S . 2 und Abs. 2 S . 1 StromNEV über 
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die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern. § 11 Abs. 2 

ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Baukostenzuschüsse, die im Zusammen­

hang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer Energie 

entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV über die 

Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV 

dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen. 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Seitens des Netzbetreibers sind für die Auflösung der Rückstellung für das Regulie­

rungskonto Erträge in Höhe von - angesetzt worden. Das Regulierungskon­

to stellt sicher, dass der Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Mengenentwicklung die ihm zugestandenen Erlöse erzielen darf. Der Saldo eines 

Regulierungskontos wird im letzten Jahr einer Regulierungsperiode ermittelt und in 

der folgenden Regulierungsperiode ausgeglichen. Eine ertragsseitige Berücksichti­

gung des Regulierungskontos bei der Bestimmung der Netzkosten ist nicht sachge­

recht, da der Netzbetreiber ansonsten mit dem im Fotojahr auftretenden bilanziellen 

Effekt der Auflösung der Rückstellung für das Regulierungskonto in der gesamten 

folgenden Regulierungsperiode zusätzlich zum bereits erfolgten Ausgleich des Regu­

lierungskontos belastet werden würde. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti­
tuten 

Die Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

werden analog zur Kürzung des Umlaufvermögens gekürzt. Insofern vermindern sich 

die Erträge in Höhe von-um-auf­
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5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die 

Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Abschnitt 6.). 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellerin unter Position 5.7.2. 

Erlöse aus EEG in Höhe von angegeben. Die Differenz zu den Auf­

wendungen wird eliminiert. 

5.7.3. Erlöse aus KWK-G 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3. 

Erlöse aus KWK-G in Höhe von angegeben. Die Differenz zu den Auf­

wendungen wird eliminiert. 

5.7 .4. Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 

Gemäß § 19 Abs. 3 StromNEV ist ein angemessenes Entgelt zu vereinbaren, wenn 

ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder Umspannebene von ihm genutzten Be­

triebsmittel ausschließlich selbst nutzt. Das Entgelt orientiert sich an den individuell 

zurechenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel unter Beachtung der in 

§ 4 StromNEV dargelegten Grundsätze. Es beinhaltet Kosten für Betrieb, Wartung, 

Instandhaltung und den Kapitaldienst. Die Höhe des Entgelts ist unabhängig von der 

Inanspruchnahme und vom Verbrauch. Insofern handelt es sich nicht um ein klassi­

sches Netzentgelt, sondern um ein Pachtentgelt. 

Die Erlöse, die ein Netzbetreiber aus der Überlassung singulär genutzter Betriebsmit­

tel erzielt, zählen nach Auffassung der Beschlusskammer zur Position 5.7. (Umsatz­

erlöse - nicht aus Netzentgelten) und sind Kosten mindernd anzusetzen. Eine Be­

rücksichtigung im Rahmen der Verprobung entfällt. 



6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 

Die in diesem Zwischenergebnis insgesamt enthaltenen aufgeführten Standpunkte 

und Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen . . 

Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachstehenden 

Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 

6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche in diesem Zwischenergebnis aufgeführten 

Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Verpächter eines Netzbetreibers 

übertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Pachtentgelt nicht die Kos­

ten der Selbsterbringung übersteigt. 

Die folgenden Ausführungen gelten für den Verpächter Stadtwerke Münster GmbH: 

Position 2. „Abschreibunaen" 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01 .01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01 .01 .2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­
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nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die elgenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

Historische Anschaffungs- und Herstellunaskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- um;i Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 
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Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Meng~ngerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten , ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

Veränderuna der historischen Anschaffunas- und Herstellunoskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation ­

dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol­

gend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer 

Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut 

die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermögen 

verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgliche Verände­
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rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichtigungsfähig . 


Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen 


Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal gewählte Nutzungs­


dauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzuführen, um das in§ 


6 Abs. 5 und§ 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter 


Null umzusetzen. 


Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 


des§ 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 


betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­


schreibung unverändert zu lassen. 


Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 


den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 


jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschluss BK8-07/259 bereits 


geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei denn 


Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anla­


gengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­


Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­


chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 


Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­


gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten. 


Die seitens des Netzbetreibers vorgenommenen Veränderungen aufgrund der 


"Nachträglichen Aktivierung", da "Anlagegüter beim EHB 2006 fehlten" und aufgrund 


der "Erhöhung bzw. Verminderung des Anteils des Stromnetzes an Anlagegütern des 


gemeinsamen Bereichs" sind insofern nicht übernommen worden. 


Abaänoe im Anlaaevermöaen Altanlaaen 


Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­


gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­


rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 


führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­


lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 


Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­


latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 


einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­
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tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzu- oder abgänge und Anla­

genabgänge - zugrunde 

Zuaänae im Anlaaevermöaen Altanlaaen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

Taoesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01 . 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt"(§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 
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Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50, 

21 .08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanltlgen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2 für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachser!e 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

{Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 


a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­


schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 


b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 


(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­


dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 


c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­


desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 


Anteil von 35 Prozent; 


4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 


a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­


schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 


b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral­


ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 


gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 


5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 


Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­


dukte. gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 


Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 
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Ermittluna der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

Kalkulatorische Jahresabschreibuna für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 
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Ri:stw(lrtTNwi RestwertAKlll10 t
Kalk.Jahresabschreibung,= ' x EKQuote + x FKQuote 

Restnutzu~sdaue~ Restnutzu~sdauelj 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 


Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 


der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 


beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­


gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 


zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 


Kalkulatorische Jahsesabschreibuna für Neuanlaaen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kqsten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 


StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6' S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 


Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 


zu ermitteln: 


AKtHKiKalk. Jahresabschreibungi == 
. ND;1 

Ermittluna der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlaoevermöaens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen AbschreibUngen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd· 

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 
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Dabei sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden . Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 
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Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs.3 S.4 anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatori­

schen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in Anlage 1 

zu§ 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genann_ten Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde 

gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 
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Netzbetreiber 

münsterNETZ GmbH 

' 

Anwendbare Nutzungsdauern 

- steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1980 

- seit 1.1.1981 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern 

(entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nut­

zungsdauern nach Anlage 1 StromNEV) 

- seit 2005 werden die beantragten Nutzungsdauern 

verwendet, sofern sie der angegeben Spanne der 

Anlage 1 StromNEV entsprechen. Unterschreiten o­

der Überschreiten die beantragten Nutzungsdauern 

die Untergrenze bzw. die Obergrenze, so wurden die 

kürzeren bzw. längeren Nutzungsdauern der Spanne 

der Anlage 1 StromNEV der Prüfrechnung zu Grunde 

gelegt. 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 

Anlagengruppe Steuerliche 
Nutzungsdauer 

Untergrenze 
StromNEV 

Obergrenze 
StromNEV 

Kabel 220 kV 35 40 50 
Kabel 110 kV 35 40 50 
Kabel MittelspannunQsnetz 35 40 45 
Kabel 1 kV 25 40 45 
Kabel Abnehmeranschlüsse 25 35 45 
Freileitungen 110-380kV 35 40 50 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 30 30 40 
Freileitungen 1 kV 30 30 40 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 30 30 35 
Stationseinrichtungen und Hilfsanla­ 20 35 45 
gen inklusive Trafo und Schalter 
Schutz-, Mess­ und Überspan­ 20 25 30 
n u ngssch utzeinrichtungen, Fern­
steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteu­
erungsanlagen einschließlich Kopp­
lungs-, Trafo- und Schaltanlagen 
Sonstiges 20 20 30 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 25 35 
Hauptverteilerstationen 20 25 35 
Ortsnetzstationen 20 30 40 
Kundenstationen 20 30 40 
Stationsgebäude 20 30 50 
Allgemeine Stationseinrichtu ngen, 20 25 30 
Hilfsanlagen 
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Anlagengruppe Steuerliche 
Nutzunasdauer 

Untergrenze 
StromNEV 

Obergrenze 
StromNEV 

ortsfeste Hebezeuge und Lasten­ 20 25 30 
aufzüge einschließlich Laufschie­
nen, Aussenbeleuchtung' in Um-
spann- und Schaltanlagen 
Schaltein richtu m:ien 20 30 35 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel­ 20 25 30 
de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 
Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabel­ 20 30 35 
verteilerschränke 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 15 20 25 
TFR-Empfänger 
Fernsprechleitungen 10 30 40 
Fahrbare Stromaaoregate 15 15 25 
Grundstücksanlagen, Bauten für 12 25 35 
Transportwesen 
Betriebsgebäude 50 50 60 
Verwaltungsgebäude 50 60 70 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 8 10 
Werkzeu~e/Geräte) 
Werkzeuge/ Geräte 10 14 18 
Lagereinrichtung 10 14 25 
Hardware 3 4 8 
Software 3 3 5 
Leichtfahrzeuge 5 5 5 
Schwerfahrzeuae 7 8 8 

Berücksichtiaunasfähiae kalkulatorische Abschreibunaen und kalkulatorische Rest­

werte des Sachanlagevermöaens 


Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­


und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 


- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach An[agengrup­


pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 


sich - jeweils gesondert ,für den Anteil der auf- die FK- und EK-Quote entfällt - aus 


Anlage 3a. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagever­


mögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3a. 


Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­


mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 


den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 


nach Anlagengruppen - aus Anlage 3a Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 


Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­


gengruppen -finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3a. 
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Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3a. 

Position 3. „Kalk. Eiaenkapitalzinsen" 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 
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Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 


Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 


Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­


schreibung 2011 errechnet. 


Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und 


Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV akti­


viert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 


10.11.2015, EnVR 42/14). Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung 


ist das betriebsnotwendige Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 


Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entspre­


chend der Systematik der StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 


(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S, 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital{§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2a aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2a. 

Kalkulatorischen Eiaenkaoitalguote ~mäß ~ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK nund 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermöaen 1(BNV1) 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eiaenkaoital 1 CBNEK n 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­


nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­


resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 


Kalkulatorische Restwerte des Sachanlaaevermöaens zu historischen Anschaffunas­

und Herstellunaskosten 


Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­


torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­


gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­


mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­


den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­


lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­


sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 


Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 


Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­


anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­


gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 


zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 


aus Anlage 2a. 


Betriebsnotwendiae Finanzanlaaen und betriebsnotwendiaes Umlaufvermöaen 


Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 


gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 


Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 


StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­


notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kanh 


nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­


den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 
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Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 


definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 


höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 


BGH, Beseht. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs· 


buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­


de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 


6/08, Rn. 45). 


Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­


gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 


Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 


zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­


änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­


schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­


verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge~ 


schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 


der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 


Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­


nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 


Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 


nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 


Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­


sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so-wird der Vorwurf 


einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­


sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­


sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 


das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 


sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 


laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­


wider. 


Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­


lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­


scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 


Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 


orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­
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standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [„.] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im .Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 
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diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

Finanzanlaaen 

· Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichti­

gung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. 

Umlaufvermöaen 

Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das für Liquiditätszwecke vorzuhaltende 

Umlaufvermögen grundsätzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber 
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als betriebsnotwendiges Umlaufvermögen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Verein­

nahmung von Netzentgelten steht für Liquiditätszwecke ergänzend zur Verfügung. 

Die ferner monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatli­

chen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats­

vermögen eines Verpächters keinen Ansatz. Verpächter erhalten eine Vergütung, die 

den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die 

Vergütungen vorgangsbezogen weiterbe.lastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich 

der Chara,kter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani­

sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind darüber hinaus für einen Verpäch­

ter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot­

wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen 

benötigte Liquiditätsreserve im originären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkon­

text beim Verpächter daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwen­

diges Umlaufvermögen anerkannt werden. 

Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil. Abzugskaoital und das verzinsli­
che Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

Steueranteil der Sonderoosten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 
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werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

Abzuaskaoital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

. schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach§ 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

Rückstellunaen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind . Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen . Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich oassivierter Leistunoen der An ­
schlussnehmer zur Erstattuna von Netzanschlusskosten 


Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­


anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 


Absetzung von Anschaffungs· und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­


gend Passivposten zu bilden, die gemäß§ 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 


über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 
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Betriebsnotwendiaes Vermöaens aemäß & 6 StromNEV <BNV n und betriebsnot­

wendiaes Eiaenkaoital gemäß &6 StromNEV <BNEK 1) 


Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 


nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2a. 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­


tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2a„ 


Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 


sich aus Anlage 2a. 


Betriebsnotwendipes Vermögen. aemäß § 7 StromNEV <BNV mund betri~bsnotwen­


dioes Eiqenkaoital aemäß &7 StromNEV <BNEK II) 


Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwend1gen Altanlagen 

zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betrlebsnotwendfgen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermöaen 11 <BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiaes Eigenkaoital II <BNEK ff) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­
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elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 


und Anlagen im Bau. 


Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ennittlung der kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten anzusetzen. 


Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­


men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 


der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­


torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 


zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 


der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkap"italquote die Differenz zwischen 


100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die ka lku­


latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­


gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­


destens 60 % gewichtet werden. 


übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2a ergibt, einen An­


teil von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen . 


Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendlge 


Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV //) aus Anlage 2a. Das betriebsnotwendige 


Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2a. 


Ermittluna des die zuaelassene Eiaenkaoitalauote von maximal 40 % übersteiaenden 

Eiaenkaoitala nteils 


Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 


des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 


II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 


BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 
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Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

Ermittluna des auf die Neu- und Altanlaoen entfallenden Anteils am Eiaenkaoital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

I 

Kalk RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKJHK 

[ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %} 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK • Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKl.HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2a. 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2a. 


Ermittluno der Zinsen für die beiden Eiaenkaoitalanteile 


Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­
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gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gswerbl!steuer und vor Körper­

schaftsteuer festgelegt 

Die Verzinsung des EigenkapitaianteHs, der die Z1Jgelassene Eigenkapita quote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt 

BNEK II s; 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II .s 40% * Anteil SAVaft * 

7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Bgenkapiralzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gem § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus ~em arithmebschen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinsHcher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverz.inslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer lnhaberschuldverschre·lbungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".2 Weitere Zuschläge sind gern.§ 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzul:Qss1g. 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

4,61 

3,78 

3,73 

3,17 

3,74 

4,26 

4,04 

3,08 

4,74 

3,73 

3,55 

3,06 

3,78 

4,42 

4,46 

3,28 

5,99 

4,98 

4,00 

3,70 

4,15 

5,04 

6,27 

5,54 

2 	 Diese Reihen können auf der 1 nterretseite des Statistischen Bundesamtes 
http://www bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitaln1ärkte > Ziriss<Jtze und 
Renditen > Zeitre<her Zinssätze und Renditen > Uml<iufsrend1h?.n festverz111slicher 'vV8rtpa­
piere lniand!s,~her Ei11(ttenrer1 ' abgerufen werden Link: 
11ttp:!/www.oundesbank.de/Na\lfgation!DEJSmtlstiken1Ze1treH1en_f),'.:itePba11Ke111Mak:mof>kon 
öTn.lsCM_Zeltrelher\11ts_iist__pode. html?I istld0"WWW_s140_ito1 
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2010 

2011 

0 10 Jah-1 
re 

2,43 

2,42 

3,53 

2,45 4,03 

2,74 4,26 

3,62 4,80 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmlttelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich fü r 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

Berücksichtlgunasfähiae Eiaenkaoitalverzinsung 

Die kafkulatorlsche EfgenkapitSlverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2a. 

Posttion 4 . .. Kalk. Gewerbesteuer" 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzencgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen EigenkapiiaJverzinsung _bet0eks1chllgl Bei dem von der Bundes­

ne1zagentur festgelegten Eigenkapitalzlnssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Korperschaftsteuer (BR-On; 247/05 S.30). 

Die nach§ 8 StromNEV anerkennungsfählge Gewerbesteue· ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln . Die in der netzspezffischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschrefbungen und den bilanziel len Abschreibungen 

(sog. SchemgeWinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bef'Tlessungsgrundfage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichte;:ic;hen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück-­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07 , S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK /1540% * 4nte1I SAValt * 7, 14 % + BNEK II 5 40% * Anteil SAVneu * 

9, 05 % * + BNEK II > 40% ' 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 
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berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­


ge 2a ausgewiesen. 


Position 5.6.3. „Erträoe aus Wertoaoieren" 


Die Erträge aus Wertpapieren sind analog zur Kürzung des Umlaufvermögens auf 


Null gekürzt worden. 


Position 5.6.4. „Erträoe aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Kredit­

instituten" 

Die Erträge aus Wertpapieren sind analog zur Kürzung des Umlaufvermögens auf 

Null gekürzt worden. 

Die folgenden Ausführungen gelten für den Verpächter smartOPTIMO GmbH & 

Co.KG: 

Position 2. „Abschreibunaen" 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der§§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und 9er kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß§ 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01 .01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs~ und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Her~tellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An· 

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend.sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

Historische Anschaffunas- und Herstellunaskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z .B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 
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Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ans§ltzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand . Die aufgrund des 

Entfaltens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

Veränderuna der historischen Anschaffungs- und Herstellunaskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für di.e kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach§ 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation ­

dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol­

gend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer 

Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut 

die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermögen 

verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgliche Verände­

rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichtigungsfähig. 

Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen 
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Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung .. Die einmal gewählte Nutzungs­

dauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzuführen, um das in § 

6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter 

Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschluss BKB-07/259 bereits 

geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei denn 

Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anla­

gengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig , da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Die seitens des Netzbetreibers vorgenommenen Veränderungen aufgrund der „Neu­

festsetzung des Anteils Strom und ggf. Umgliederung im Rahmen des Teilbetriebs­

übergangs" sind insofern nicht übernommen worden. 

Abaänae im Anlaaevermögen Altanlaaen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­
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abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 


auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­


gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 


als Anlagenabgang zu klassifizieren. 


Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­


schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 


mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 


den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzu- oder abgänge und Anla­


genabgänge - zugrunde. 


Zuaänge im Anlagevermögen Altanlapen 


Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 


einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 


Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­


sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 


geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­


ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 


Taaesneuwerte 


Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­


on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­


wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 


entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 


zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­


wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­


haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 


Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 


Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV) Der Tages­


neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 


technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­


tungszeitpunkf' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 


die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­


fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 


Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 


Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50, 
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21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 

Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral~ 

ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 . 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­
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dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 


Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 


Ermittluna der kalkulatorischen Jahresabschreibuna und Restwerte 


Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 


Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 


01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­


den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­


gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung c;1uf Basis der Tagesneuwerte gemäß 


§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Oie kalkulatorischen Abschreibun­


gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 


§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­


schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 


Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 


folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­


setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 


solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 


sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen~ 


standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­


sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 


begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 


z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S~ 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 
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geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

Restwertrnw · RestwertAKJHK. 1
Kalk. Jahrcsabschraibung.. = ~ x EKQuote + ' x FKQuote 

Restnutzu~sdauer; Restnutzu~sdauelj 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 


Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 


der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 


beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­


gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 


zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 


Kalkulatorische Jahresabschreibuna für Neuanlaaen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 


StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 


Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 


zu ermitteln: 


AK/HK
1Kalk. Jahresabschreibungi = 

NDI 

Ermittluna der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlaoeveimöaens 


Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­


schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 


bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 


Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 1 


StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­


finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­


frnanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­


mentieren. 
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Dabei sind nach§ 32 Abs, 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOE!t in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen , würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zul~ssigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 
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Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs.3 S.4 anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatori­

schen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in Anlage 1 

zu§ 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde 

gelegt worden sind . 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten . 
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Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern 

münsterNETZ GmbH - steuerliche Nutzungsdauern bis 31 .12.1980 

- seit 1.1.1981 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern 

(entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nut­

zungsdauern nach Anlage 1 StromNEV) 

- seit 2005 werden die beantragten Nutzungsdauern 

verwendet, sofern sie der angegeben Spanne der 

Anlage 1 StromNEV entsprechen. Unterschreiten o­

der Überschreiten die beantragten Nutzungsdauern 

die Untergrenze bzw. die Obergrenze, so wurden die 

kürzeren bzw. längeren Nutzungsdauern der Spanne 

der Anlage 1 StromNEV der Prüfrechnung zu Grunde 

gelegt. 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt' 

. 
Anlagengruppe steuerliche 

Nutzunasdauer 
Untergrenze 
StromNEV 

Obergrenze 
StromNEV 

Kabel 220 kV 35 40 50 
Kabel 110 kV 35 40 50 
Kabel Mittelspannunasnetz 35 40 45 
Kabel 1 kV 25 40 45 
Kabel Abnehmeranschlüsse 25 35 45 
Freileitunqen 110-380kV 35 40 50 
Freileitunqen Mittelspannunosnetz 30 30 40 
Freileitungen 1 kV 30 30 40 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 30 30 35 
Stationseinrichtungen und Hilfsanla­
qen inklusive Trafo und Schalter 

20 35 45 

Schutz-, Mess­ und Überspan­
nungsschutzeinrichtungen, Fern­
steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 

! Automatikanlagen sowie Rundsteu­
erungsanlagen einschließlich Kopp­
lungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

20 25 30 

Sonstiges. 20 20 30 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 25 35 
Hauptverteilerstationen 20 25 35 
Ortsnetzstationen 20 30 40 
Kundenstationen 20 30 40 
Stationsgebäude 20 30 50 
Alloemeine Station sein richtu noen, 20 25 30 
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Anlagengruppe Steuerliche 
Nutzungsdauer 

Untergrenze 
StromNEV 

Obergrenze 
StromNEV 

HilfsanlaQen 
ortsfeste Hebezeuge und Lasten­ 20 25 30 
aufzüge eins ehließlich Laufschie­
nen, Aussenbeleuchtung in Um-
spann- und Schaltanlagen 
Schalteinrichtu nQen 20 30 35 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel­ 20 25 30 
de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 
Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabel­ 20 30 35 
verteilerschränke 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 15 20 25 

, TFR-Empfänger 
Fernsprechleitungen 10 30 40 
Fahrbare Stromaaareaate 15 15 25 
Grundstücksanlagen, Bauten für 12 25 35 
Transportwesen 
Betriebsgebäude 50 50 60 
Verwaltungsgebäude 50 60 70 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 8 10 
Werkzeuge/Geräte) 
Werkzeuge/ Geräte 10 14 18 
Lagerei nrichturig 10 14 25 
Hardware 3 4 8 
Software 3 3 5 
Leichtfahrzeuge 5 5 5 
Schwerfahrzeuge 7 8 8 

Berücksichtiaunasfähiae kalkulatorische Abschreibunaen und kalkulatorische Rest­
werte des Sachanlaaevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3b. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagever­

mögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3b. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3b. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 
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Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3b. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3b. 

Position 3. „Kalk. Eiaenkaoitalzinsen" 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwend1­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs~ und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 
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Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 


des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 


Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 


Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 


Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 


Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­


schreibung 2011 errechnet. 


Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und 


Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV akti­


viert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 


10.11.2015, EnVR 42/14). 


Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 


Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). 


Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 


StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 


(1 .) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital(§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2b aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2b. 

Kalkulatorischen Ejaenkaoitalauote aemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK ~ und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 



betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betrlebsnotwendiges Vermöaen 1 {BNV ll 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= Betriebsnotwendiges Eigenkaoital 1 lBNEK 1) 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­


nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­


resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 


Kalkulatorische Restwerte des Sachanlaaevermöaens zu historischen Anschaffunas­

und Herstellunaskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2b. 

Betriebsnotwendiae Finanzanlaaen und betriebsnotwendiaes Umlaufvermöaen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendtg, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 
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StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StrornNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorlfegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zl.,lm Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorli.egt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird . Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Frem~kapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des§ 7 StromNEV zu­

wider. 


Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­


lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­
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sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden}. Ist 

z B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

m.it würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investit ionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [ .. . ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des NetzbetreibeiS durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­


verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­


ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 


bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­


ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­


zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 


Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­


ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 
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verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass · der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. 

In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig 

sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel 

für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen 

verwenden können. 

Finanzanlaaen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert ·in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig , wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Gesehäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 
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Umlaufvermögen 

Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das für Liquiditätszwecke vorzuhaltende 

Umlaufvermögen grundsätzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber 

als betriebsnotwendiges Umlaufvermögen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Verein­

nahmung von Netzentgelten steht für Liquiditätszwecke ergänzend zur Verfügung. 

Die ferner monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatli­

chen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats­

vermögen eines Verpächters keinen Ansatz. Verpächter erhalten eine Vergütung, die 

den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die 

Vergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich 

der Charakter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani­

sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind darüber hinaus für einen Verpäch­

ter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot­

wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen 

benötigte Liquiditätsreserve im originären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkon­

text beim Verpächter daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwen­

diges Umlaufvermögen anerkannt werden. 

Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­


sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­


bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 


zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 


Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 


Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 


6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­


weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 


enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 


Steueranteil der Sonderoosten mit Rücklaaeanteil. Abzuaskaoital und das verzinsli­

che Fremdkaoital 


Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­


nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 


des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 
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Steueranteil der Sonder:gosten mit Rücklaqeanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs,3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der qarin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

Abzuaskaoital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach§ 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden : 

Rückstellunaen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. 


Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich oassivierter Leistungen der An­

schlussnehmer zur Erstattuna von Netzanschlusskosten 


Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­


anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 


Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­


gend Passivposten zu bilden, die gemäß§ 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 


über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 
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Betriebsnotwendiaes Vermöaens aemäß & 6 StromNEV <BNV 1) und betriebsnot­

wendiges Eiaenkaoital aemäß & 6 StromNEV (BNEK 1) 


Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 


nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2b. 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­


tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital nach§ 6 StromNEV (BNEK /)aus Anlage 2b. 


Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 


sich aus Anlage 2b. 


Betriebsnotwendiges Vermögen oemäß § 7 StromNEV <BNV rn und betriebsnotwen­

diaes Eiaenkaoital aemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 


Verzinsungsbasis der E1genkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2. StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote {max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwend1gen Altanlagen 

zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote {min. 60 %) 

+ 	 Kalk Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betrlebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiaes Vermöaen II <BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiaes Eiaenkaoital II <BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV /{) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­
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eile Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 A~s. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist{§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2b ergibt, einen An­

teil von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2b. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2b. 

Ermittlung des die zuaelassene Eiaenkaoitalauote von maximal 40 % übersteiaenden 
Eigenkaoitalanteils 


Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­, 

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II~ 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt {BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II ~ 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 
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Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel. 

BNEK II> 40% = BNEK II- BNEK II s 40% =BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK /{) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV /{) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

Ermittluna des auf die Neu- und Altanlaaen entfallenden Anteils am EiaenkaQital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I 	 [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

::: Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu~ 


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2b. 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2b. 


Ermittlung der Zinsen für die beiden Eiaenkaoitalanteile 


Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011 , 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­
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gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK // 5' 40% * Anteil SAVneu 9, 05 % + BNEK fl 5' 40% * Anteil SAValt * 

7,14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Ejgenkapitalquote Obersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffent:ichten Reihen. Im Einzelrien ergeben sich die 

Werte aus der „Umlautsrendite festverzinsHcher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus 11Umlaufsrendlte festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendfte inländischer Inhaberschuldverschreibungen - HYPathekenpfamlbrie­

fe".3 Weitere Zuschläge sind gern.§ 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2002 4,61 4,74 5,99 

2003 3,78 3,73 4,98 

2004 3,73 3,55 4,00 

2005 3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,,46 6,27 

2009 3,08 3,28 5,54 

3 	 Diese Reihen kennen auf der Internetseite des Stat1st1schen Bundt:Jsamles 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen· Zinssätze und Renditen > Urnlaufsrenditen festverz:nslicher 'Nertpa·· 
piere inländi::>cher Emittentep' abgen.•rcn werden. Link: 
http://www.bundesban!<.de/Nav1gation/DE/Stati0>tik.e!1i'Ze1treihen_Oatenbanken/Makrttoekon 
omische

­
__Ze1tre!ht'nl111_1lc;t_nod htrnl?1istld=www_s140_ito1 
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2010 

2011 

010 Jah-1 
re 

2,43 

2,42 

3,53 

2,45 

2,74 

3,62 

4,03 

4,26 

4,80 

Oa die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Ourchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

Berückslchtlgungsfähige Eigenkapitalverz!nsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2b. 

Position 4. „Kalk. Gewerbesteuer' 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als ksilkulator15·cha Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung benlcks1chtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30) . 

Die nach§ 8 StromNEV anerkennungsfählge Gewerbestauer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezJfischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorisctien Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzl iche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Geweroesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK ll.5'40% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II ~-40% * Anteil SAVneu " 

9, 05 % * + BNEK II > 40% * 3,98 %] * Hebesatz * Messzahl 
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berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­

ge 2b ausgewiesen. 

6.2 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhal­

tungsleistungen 


Wie oben ausgeführt sind sämtliche in dieser Zwischenergebnis aufgeführten Stand­


punkte und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Wartungs- und lnstandhal­


tungsleistungen eines Netzbetreibers übertragbar. Nur so kann sichergestellt wer­


den, dass ein Entgelt für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­


tungen nicht die Kosten der Selbsterbringung der Leistung übersteigt. 


Die folgenden Ausführungen gelten für den Dienstleister Stadtwerke Münster 


GmbH: 


Position 1.1,2.6. „Aufwendunaen für durch Dritte erbrachte Wartunas- und lnstand­

haltunasleistunaen" 


Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­

sprechend. 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen in Höhe von angesetzt. Mit 

Schreiben vom 20.12.2012 führte der Netzbetreiber jedoch aus, dass ein nicht spar­

tenspezifischer Aufwand in Höhe von enthalten sei, der dem Stromnetz 

sachgerecht nicht zuzuordnen sei. 

Die an ebene Kosten ist somit gemindert um 

mit anzusetzen. 

Position 1.3.4. „Sonstiaes" 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen in Höhe von angesetzt. Hiervon ent­

fallen auf sonstige Zinsaufwendungen aus der Verpflichtung gegenüber 

Steuerbehörden auf Basis erfolgter Betriebsprüfungen im Zusammenhang mit der 

Mehrerlösabschöpfung und 'auf sonstige Zinsaufwendungen. aus der Auf­

zinsung langfristiger Personalrückstellungen der für das Stromverteilnetz bzw. den 

Service tätigen Unternehmensbereiche. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Mehrerlösabschöpfung sind generell nicht 

anerkennungsfähig, da der Netznutzer ansonsten mit den zu viel bezahlten Entgelten 

belastet werden würde. Dies würde dem Sinn und Zweck der Mehrerlösabschöpfung, 

dem Zurückholen zuviel bezahlter Entgelte, zuwiderlaufen. Darüber hinaus ist nicht 

nachvollziehbar, warum Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Perso­
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nalrückstellungen angegeben werden, obwohl keinerlei Personalrückstellungen gel­


tend gemacht wurden. 


Die angegebene Kostenposition in Höhe von · ist somit gemindert um 


mit anzusetzen. 

Position 1.5.7. „Soonsorina. Werbuna. Soenden" 

Der Netzbetreiber h.at fQr die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen 

Betrag in Höhe von geltend gemacht. Die Aufwendungen für Sponsoring, 

Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den gel­

tend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden generell um 

Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs.' 1 S. 1 Strom­

NEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsin­

strumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungs­

fähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass sol­

che Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der 

Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzerregel­

mäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der 

mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - bedingt durch das Monopol ei­

nes Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, 

sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. 

Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorientierte Kommunikation (Perso­

nalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. 

Position 5.3.5. „andere sonstige betriebliche Erträge" 

Die Kürzung der Position 5.3.5 betrifft die mit dem Netzbetreiber abgerechneten Ser­

vice - Dienstleistungen in Höhe von Insofern sind diese Erlöse zu bereini­

gen. 

7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach§ 11 Abs. 

2ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach§ 6 Abs. ·1 ARegV erhoben hat, wer­
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den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt: 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergütunasoflichten (S. 1 Nr. 1) 

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­

gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 

Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile. 

Das Erneuerbare-En_ergien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unteliallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten (z. B, Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 
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2. Konzessionsabaaben (S. 1 Nr. 2) 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­


räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 


den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 


im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten(§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 


ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 


3. Betriebssteuern lS. 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische 


Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 


S.1 Nr.3 ARegV dar. 


4. Erforderliche lnansoruchnahme vorae1aaerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4, Zu den 


vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, Messung, 


Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

5. Nachrüstuna von Wechselrichtern nach & 10 Abs. 1 der Svstemstabilitätsverord­


nung (S . 1 Nr. 5) 


Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß § 1 O Abs. 1 SysStabV. Die­


se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmiate Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a) 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung. den Betrieb und die Änderuna von Erdkabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 


und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen <S. 1 Nr. 7) 
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In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­

rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 

Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­

stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 

8. Vermiedene Netzentaelte i.S.v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und~ 4 Abs. 3 


KWKG (S. 1 Nr. 8) 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


raler Erze1,1gungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV. 


Ba. Erweiterter Bilanzausaleich aem, § 35 GasNZV 


Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 


Bb. Zahlunaen an Städte und Gemeinden nach Maßaabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 


(S. 1 Nr. 8b) 


In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 


§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 


nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b 


ARegV. 


9. Tarifvertraaliche Vereinbarunaen zu Lohnzusatz und Versoraunasleistunaen <S. 1 


Nr. 9) 


Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­


gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 


StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­


stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­


satzvereinbarungen im Blick haben. Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen 


Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit 


vor dem 31 . Dezember 2008 abgeschlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs.2 


S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die 


Beschlusskammer davon aus, dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst 


werden, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig 


sind. 
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Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31 . Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 

Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft" bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu 

übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis müssen auch die PZK 

mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­


leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tätig sind, 


gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 


Die geltend gemachten Lohnzusatzleistungen für „Zuschüsse zur Versicherung zur 


Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht" in Höhe von .sowie für 


„Abfindungen für ausgeschiedene Mitarbeiter" in Höhe von 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkennungsfähig, da diese auf keiner be­

trieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung beruhen. 


Die geltend gemachten Lohnzusatzleistungen für „Fahrzeug und Tiefgaragenstell­

platz Geschäftsführung" in Höhe von sind den Positionen 1.5.2. und 1.5.13. 
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zugeordnet worden. Diese müssten jedoch der Position 1.2.1.d, ,zugeordnet werden 

und wurden somit hilfsweise aus der Position 1.5.13. zu der Position 1.2.1.d. umge­

bucht 

10. Betriebs- und Personalratstätiakeit <S. 1 Nr. 10) 


Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 


sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile. 


11. Berufsausbilduno und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


taaesstätten <S. 1 Nr. 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach§ 11 Abs 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter lnvestitionszuschlaa nach &25 AReaV <S. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte lnv~stitionszuschlag gern. § 25 


ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


13. Auflösuna von Netzanschlusskostenbeiträaen und Baukostenzuschüssen <S. 1 


Nr. 13) 


Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


14. Ausaleichsmechanismus nach G2 Abs. 4 Eneraieleitunasausbauaesetz (S. 1 Nr. 


w 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 

8. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 
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Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S, 3 ARegV die Fremdkapital­


zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 


StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § T StromNEV. 


Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 


3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­


tenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 


dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 


Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 


Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 


mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet 


An.= TNW* qni * 
r 1 

Am = Annuität der Anlagengruppe 
i 

TNW; = Tagesneuwert der 
Anlagengruppe i 

Q = 1 +Zinssatz 
n; = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­

mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier­

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 
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Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. §Sa StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Jahr Umlaufrendite [%] 10-jahres-Mittel rto] 
1999 4,3 
2000 5,4 
2001 4,8 
2002 4,7 
2003 3,7 
2004 3,7 
2005 3,1 
2006 3,8 
2007 4,3 
2008 4,2 
2009 3,2 4,08 
2010 2,5 3,80 
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Jahr 1 · Umlaufrendite [%] 1 10-jahres-Mittel [%1 
2011 l 2,6 l 3,58 

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank4 

1 

1 

Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesarntindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherprelsgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte) 

Jahr Index Veränderungsrate 10-jahres-Mittel r%1 
1999 84,5 
2000 85,7 0,014 
2001 87,4 0,020 
2002 88,6 0,014 
2003 89.6 0,011 
2004 91 ,0 0,016 

92,5 0,0162005 
2006 93,9 0,015 
2007 96,1 0,023 
2008 98,6 0,026 
2009 98,9 0,003 

0,0112010 100 0 
1,572011 0,021102.1 

Quelle: Statistisches Bundesamt 5 

In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins = Zins - VPI 
rea1 nom 

4 

http://www bundesbank.de/Navigation/OEJStatistiken/Zeitreihen_Date!lba11ken/M.akrooekonomtsahs_Zeitreihen/its_Jist_node.ht 

ml?listld=www_s140_it01 (Stand:20.11.2012) 

5 

https ://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gaaml'.wl~mweltl.PreiSeNerbr.aUflhefprelSl11dlzeYTabel l11n_Nerbraucherpreis 

eKategorien . hlml?aM_glp=14511 O_slot%253D2&https=1 (Stand.26.04.2013) 
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Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea1) in Höhe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins real) ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittel) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel =40 % * EK-Zins real + 35 % * FK-Zins real + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi­

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 

II. 

Aus den beigefügten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich. 
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Gesamtkostenblatt 

Position 
lmBAB Kostenart 

1. Aufwandsgleiche Kosten 
1.1. Materi11lkosten 

1. t a. davon im gesefz!iche!'I Rahmen aus eübte Betriebs- und Personalra!slätigk.eit 

1. t .b, davon für Berursausbildun!'.j und Weilerbf{dung im Unternehmen 

1.1 .c davon fUr Be:riebskindertage!:ställen !Ur Kinder der im Netzbereich beschäftlglen BetriebsangehOrigen 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-. Hilf!:- und Betriebsstoffe 

1.1. \.1. Aufwer.dunqen (ür die 3cscnaffuno von Ver1uste:ierQie 

1. t. ! 2. Auf'wenciunaen rür Strcmeinsoeisun durch Betreiber dezentraler Erzeu UnQsanlagen 

1.1.1 2 .3 

1.1.1.:!.4 

1.1.1.3. 

11.1.4 . 

1.1.1.5. 
1.U. 
1.1.2. 1. 

1.1.Z. La. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1 c. 
1.1.2.2. 
1.1.2 :! . 

1.1.2.4. 
1.1.2 .5 

1.1.2.6 
U.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.t.a. 

1.2.1.b 

1 2.l.c 

1.2.1.d 

1.:? 2. 

t.2 2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.J. 
1.3.1. 

132. 
1 JJ 

1.3.4. 
1.4. 

1.5 1. 

1.5 2. 
1.5.3. 
1.5 4 

1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.s e 
1.5.9 
1.5.10. 
1.5.11. 

1.5.12. 
1..5.11. 

1.5 15. 

1.5.-16. 

Aufo•.-endungen für 01fferen:r.~B!lanzkre1se bzw. Aufwendungen rür den Ausgleich von Abweich·,.ingen bei 
Standardlaslpromen 

Sonstiges 

Aufwendun C'1 für bez.ooene Leistunoen 
Aufwendunge;i an vor!'.iela9er1en Netzbetreiber 

da"on Aut-....endungen für Netzreserveka.oazilät 
davon .A.ufwendungen emäß § 14 Abs. 2 SlromNEV (Pancakin ) 

davon Autwendun en für untcrspannur.gsseilige Messung 
Auty,."endungen für Blindstrom 

Aufwendungen türübcri.nsene Nellinfrastruklur 

A\of.Neodl.inqen for s1noulär genutzle Betriebsmittel 

Autwendung~n für durch Drille erbrachte 8e\i'lebs 1üh:-ung 

Auf'.Nendungen für durch Drille e1Cract-te Wartun s~ und 1nstandhallungsle1stungen 
Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne unci Gehälter 
~avar- im eUlichBn Rahrnen aus eubte Selriebs- und Personalralstä.li keil 

davon rür Berursaüsbildun urd WeiterbildunQ im Unternehmen 

davon für 8'!lnebsk.tndertagessläl!e11 für Kinder der im Neu.bereich bescMäftigten 
Setriebsangehori en 

davon bel.<ietllicne und tarifvertraglicne Vereinbarungen zu L0Mz.usatz!e1sturige11, sowett diese n d.er 2'.ett 
""~dem 31 . Dez. 2003 abgesctuossen \VOrden smd 

So.tiale Abga~en ul'ld Acfwend„ri eti für A'.tersversor~1.1n9 und fcr U~ters:ützun. 

davon belrieo!icM und tantvertragliche Verembar\ingeo z.u VoaarguttgJl~~fl. sowei: diese in der 
Zeit vo~ dem 31. Oez. 2C08 abgeschlosseri worden send 
Al!ers\lersor un. 
soziale Abgaben und sonstige A:..ifwendungen 

Zinsen und !lhnliehe Aufwendungen 
gegenüber ver!Jundeneo Unternehmen 

QecenUber Unternehmen mit denen ein 8eteli1. un .S"lerhäi\r:is besteht 

eqenUter Kreo111nshtu\en 

Sonsli es 

Sonsti. c Steuern 
Sonsli!'.le betriitblichc Aufwendungen 

Konzessionsab~aben 

Mie!en. sonst1 e Fachtzinsen sonslioe Leasrnoraten Gebühren und Beitraae 
Versicherungen 

Bi.kobedarf. Drucksachen und Ze1tsctlrif!cn 
Postttoslen Frae.h!kos!en und äl"n11che Kosten 

Wartung .Jnd i'ts' 
E:nzciwertberichttgur.gen und f,bsehrelbungeii cd Forder\inger. 

Zahlun en an Slädte oaer Gemeinden nach Maßoabe von 5 Abs . .t SlromNEV 
Sonsüges 

1m !Jl!'.'5..tdidlen Rahmen ausqeübte Betriebs- und Persor.al:a!s~ät.Qkei! 

für Ber-.ifsausbildun und Weiterb~dun im Unlemehmen 

für 8etdebskinder1agesstäl\e~ für Kinde r der im NeU.bere1e.h beschäft1gtef! 
B~!riebsang~hörige:i 

1 

1 

1 
1 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen 

[EUR] 
anerkannte Kosten 

[EUR) 

Ar.lage 1 rni.i1hlefl'IETl GmbH Ai.; BKS-12/1791-13 

Seit~ i "M 2 




Position 
imBAB 

2. 

2. 1. 

2.1.1 

2.. .2. 
2.2. 
2.3. 

2.4 . 
3. 
4. 
l.a. 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

5.3 1. 
5.3.<. 
5.3.3. 
5.3 .4 

5.3.5 . 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 

5.6.1. 
5.6.t .a. 
5 6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 

5.6.2.2 . 
5.6 .2.3. 
5 .6.2.4 . 
5.6.3. 
5.6.4. 

5.6.5 
5.7. 
57. :. 
5.7.2. 
5 7.2 CJ. 

5 7 3. 
5.7.3.a 
5.7 3.b. 
5.7.4. 

l.b. 

Kostenart 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anla . evermöaen 

Kanzessroncn, gewerbliche Schutzrechte uqd ähn!iche Rechte und Wert~ sowie L1z.cnzen an solchen 
Rechten und Werten 

Sons11g!s 
Kalk Abschreibungen Sachanla everm6 en 

Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschre1buncien auf finanzanlai:ien und auf Wcrtoaoiere des 'Jm!aufvermöoens 
Kal)I:. Eigenkapitalzinsen 

Kalk. Gewerbes!•uer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kost~nmindernrJcn Erlöse 

Kostenmlndernde Erlöse und Erträge 
8estandsveränderunqen 

Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge 
Enräge aus der AuOösung von Netzanschlussbei!rä en 

Erträge aus der Aunösung von Baukostenzuschüssen 

E.1räge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Ert~äge aus 8/ind"strom 

andere sonslige belriebliche Erträge 

Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Un!ernehmen 

Erträae aus anderen Werti:iai:iieren und Ausleihun en des Finanz;inJa. evermönens 
da.,,on aus verbundenen Unternehmen 

SonsUae Zinsen und ahnliche Erträ e 

Erträ e :ius Finanzanlaoen 
davon Erträge aus verzinslichen Fmanzanl 

Erttä e aus Forderungen gegen Unlernehmen. mit denen ein Beleiligungsverhällnis besteht 

Ertfäqe aus sonstioen Vermöaensoeaenst2nden 

Erträ e aus Kä!senbes!and. Guthaben bei Bundesbank und Kredilinslilu(en 
andere sonsti e Zinsen und ähnliche Ertra e 

Umsatzerl6se (nicht aus Nctzcnt elten) 
erhooerie Koniessionsab aben 

Erlöse 3us EEG 

da'lon aus Weiler abe des aufQenommenen EEG·Slroms 

davon aus KW'K·Slromverkaur ( 4 Abs. 2 KWK~G) 
davon aus Ausg!eich.szahlun n V'On ÜN B § 9 Abs. 1 KWK~G) 


sonshg~ Erlo~e {nicht aus Netz.e.nlQ!!!Ur.n) 

Eflöse aus ~ 19 Abs 3 SlromN EV 


Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindt!mder Erlöse 


~--------

' 
1 

müt:\t~:NflZ Grnbll AZ iSka-1 2/1791·13 
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/~nlage 2 mün.::.tP.rNET7 Gmbl t AZ: 0K8-J2/1791-13 

Position 
lmEHB 

Bezeichnung 

1. 1Eiaenkaoitalauote acm. § 6 SlromNEV 
2. IFremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. 
3.1. 
3.1 .1. 
3,1.11 . 
3.1.1 .2. 
3.1.1.3. 
31 .1.4. 
3. 1.1 .5. 
:U.2. 
3 .1.2.1 . 
31 .2.2, 
3.1.2. 3. 
3,1.2.4 . 
3.1.2 .5. 
3.2. 
3.21 . 
3.2.2 
3,23, 
3,2.4 

3.2.5. 
4. 
4.a. 
4.b. 
4 .1 . 
4.2. 
4,3, 

4-4. 
4.5, 
4 .6. 
5, 

5.1. 
5.?. 

5.2.a 

5.2'1. 
5.2 2. 

5 2.3. 

5.2.4. 
5.3 
5,3.a, 
5.3.1. 
5 .3.2 . 

!.6."3.3 
5.4 

5.4.a. 
6. 

Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 
Kalkul.iltorische Restwerte Anlagevermeiuen für Aftanlaoen 
Altanlaqcn zu Anschaffungs- und Herstellungskosten IAK/HKl 

Gn.sndstücke zu AKJHK 
Sonstiges 
AUanl•o~n zu Taguneuwerten (TNW) 
Immaterielle Vermögensgegenstande des Anlagevermöoens 

eleisteta Anzahlung und Anlao<m im Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanlagevennagens zu '/ NW 
Grundslücke zu AK/HK 
Sonstiges 
Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen ff.Ir Neuanlaoen 
lmmalenel!e Vermögcnsqegenstände des Anlaoevermöoens 
qeleistete Anzahlung und Anlaoen im Bau 
Kalk- Restwerte des Sachanlageverrnöqens zu AKIHK 
Grundstocke zu AK/HK 
Sonstiges 
Bilanzwerte der Finanzanlaqen 
davon verzinsliche Finanzanlaqen 
davon Werte aus Cash-Pooling 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Ausleil1unqen c.m verbundene Unternehmen 
Setciligunaen 
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Betciliqungsverhallnis besteht 

Wertpapiere des An!a~evennöge11s 
SonstiQe Aus1cihunQen 
Bilanzwerte dts Umlaufvermögens 
Vorrate 
Forderungen und sonslige Vem1öqensgegenstando 

davon verzinsliche Forderungen und so1lsOge Vermdgengcgcnstände 

forderunqen aus Ueferunci:en und Lelstuncen 
Forderunoen qegen verbundene Unternehmen (7 8. Cash-Poolinq) 
Forderungen gegen Un\ernehmen, mit denen ein Beteiligungsverh81tnis 
besieht 
Sonslioe Vermöqcnsgeoenstände 
Wertpapiere 
davon verzinsliche Wertpapiere 
Anteile 3n verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 

1 
~ 

94,00% 

1 

Berechnung der kalkulatorischen Elgenkapltalverzln.11ung 

Anfangsbestand 2011 
laut NB 1 
[EUR] 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Kürzungen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Anrang1best1nd 2011 
BNetzA 
fEUR] 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

Endbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

0 
0 

0 

Kürzungen 

0 
0 
0 
0 

0 

Endbestand 2011 
BNetzA 
[EUR] 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Berechnung der 
kalkulatorischen 
Eigenkapital~ 

varzinsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
r 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Sei~e 1 YCO 2 




Anloi.ge 2 rnilnstcrNGZ GmbH AZ: BKB-12/1791·13 

Poaltlon 
imEHB 

Bezeichnung 

7. ISteueranteil dc-r Sonder1Josten mit RUckl~Qeanteil 
8, IRückstellunaen 
9.1. IRückslellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichlungen 
0.2. 1Steuerrückstollu11gen 
8.3 1sonstige Rückste!lunoen 
9. [Erhaltene Voraus2ahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. 1Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Erhaltene B1ukootan~chU1n olnschlh:lllich passivierter 
11. !Leistungen der Anschlussnehrnu zur Erstattung von 

Netzanschlusskosten 

12. !Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stelten 

13. IPasstve R1chnu·nuabgro11211nn•Doaton 
ZS 2 IAbzuoskaoital 
12. l ver.zinsliches Ftemdkapital 
13. 1Oetriehsnotwendiqes vermogef1 gem. § 6 SlromNEV 
1ii4 , IBetriebsnotwendiQes Eiaenkaoital gern. § 6 StrornNEV 
15. hatsachliche E1genkapilalquo1e gern.§ 6 SlromNEV 

16. IE1aenkaoitalauote gern. ~ 6 Slro1nN EV 
1i' . IBelriebsnotwendiges Vcnnögen ~iern. § 7 StromNEV 
18 IBetriebsnotweno1qes EiQenkaoitar oem. § 7 StromMEV 
19. ltatsacl1licl1e E:iqenkapilalquole <Jem . § 7 SlmmNEV 
20. IEige11kap1lalquo1e gem. § 7 S!romNEV 

21. !Anteil Neunn!rwen an SAV 
22. 1E1genkapilal <40% 
23. 1davon Neuanlagen 
24. 1dovon Altantaaon 
25. 1Eigenkapital >40% 
26. 1Elqenkaoi!alzinssatz für Neuanlaoen 
27. 1 EiaenkapitalZif)SSalz. rur Al!anlaaen 

78. IZinssall. für llbiJXhlOSSGltCkm EK-Anleil >40% 
30 1Kalkulatori5che Elaenkapitalveriinsunn 
l2G, 1davon TNW 

9.05% 
7 . -~4% 

3,98°/,i 

Anfangsbestand 2011 
laut NB 
(EUR) 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNet.zA 
[EUR) 

Endbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
Endbestand 2011 

BNet.zA 
(EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzinsung mit 

anerkannten 
Betragen 

1 c==1 

[ --~~~- SteUOrfl1eS.zahl ( 11 Abs. 2 GewSIG_)_ _ 1 3.5ff Hebesaiz (§ 16 GewStG) 460% 
13. lkalkulaiori•che Gewerbesteuer 
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Anlage 3 munsterNETZ GmbM AZ: BKH:·ll/1 791·13 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

für die Ermittlung 
angewendete ! Restwerte der Restwerte der Abschreibungen Abschreibungen 

Abschreibungen Summe 
Anlagengruppe I Anschaf­ 1 der kalk. Abschr. Nutzungsdauer Faktorreihe 

Tagesneuwerte AK/HK AKIHK Restwerte zu TNW zu TNW x EK­ AK/HK x FK-
Neuanlagen Abschreibungentungsjahr verwondoto AKIHK [EUR] - Altanlagen • - Neuanlagen ­ [EUR] Quoto Quote 

[EUR] 
[Jahre] 

[EUR] [EUR] [EUR] (Jahre] 
[EUR] [EUR] 

~220kV Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 
Kabel 110 kV Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
Kabel Mitte\spannunasnctz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kabel 1 kV Summe 0 0 0 a 0 0 a 0 0 
Kabel Abnehmcranschlüs!le Summe 0 0 0 a 0 0 0 a 0 
Flllllalwnm!tl 110-380kV Summe 0 a 0 0 0 0 0 0 0 
Freileitunoen Mitte Swnme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freileilunoen 1 kV Summe 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
Freileitunaen Abnehmeranschru Summe 0 0 0 a a a 0 a 0 
StationseinrJchtunQen und Hilfsc: Summe 0 0 0 0 0 0 a 0 0 
Schutz·. Mess- und Übersoanm Summe 0 c 0 0 0 0 0 0 0 
Sonsliqes Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
; eo / 220111013011 okV-Slatiom Summe 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
Hauolverteilerstalionen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ortsnetzslatronon Summe 0 a 0 0 0 a 0 0 0 
Kundenstationen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
:SraUoM aebaudo Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IAllaemeine Stalior.seinrichtunae Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
lortsfeste Hebezeuoe und Laster Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ 
SchalleinnchtunQen Summe 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
Rundsteuer-, Fernsteller-, Fem1 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
oru~r raruilomiallllen. Kabl Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Zähler, Messeinrichtunoen. Uhr Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fernsorechleilunoen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
Fahrbare StromaoqreQate Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
Grundstücksanlanen. Bauten fO Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
Betnebsgebaude 
Verwall~!!llebaude 
Geschaftsausstattunq (ohne E 

Haroware 
Sonwaro 

Software 
Lei~llttahn:euae 

Schwetf•hneuae 
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Gesamtkostenblatt 

1. 

Position 
Im BAB 

1.1. 
1.1.a. 
1.1.b. 

Kostenart 

Aufw;ndsgleiche. Kosten 
M1tuhalkoslen 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalra1sl<itigke1l 

davon für Berufsausbildung uno Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagess!atten für Kinder der im Nel?bereich beschäftigten Belriebsangehorigen 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1 .1.2 2. 
1.1.1.2.3 
1.1.1.2.4. 
1.1.1 .3. 

1.1.1.4, 

1.1 1.s. 
1. 1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 

Auf\vendun en für Roh-. Hilfs- t.i'ld Betriebsslotte 

Auf#endun cn für die Beschaffuno von Verlusteneni.e 

Aufwendun en für S1romeinsoe1sun durch Betreiber ciezen!raler Er-eu un sanla en 

nach EEG (exklusive Elnspe.jseiTlan11 amcnl·MaGnahrren 
nac.hK\l\'X.·G 

nach§ 18 StromNEV 

Betri~bsverbrnuch 

Aufv.;endungen fur Oirferenz-Brlanzkreise bzw. Aul\vendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofiler. 

1.1 .2 2. Aufwendungen tur 81indslrom 

1.1.2 3. Aufwendungen für überlassene Ne\2.tnfraslruktur 

1. 1.2.4. Aufwendungen für sinQular genulztc ßelriebsmiltel 

1.1.2.5. Auf.Nendungen für durch Dritte eft:-racllle Betriebsfuhrun 

1.1 .2.6. 
1.1 .2.7 . 

1.2. 1. 
12. 1.a. 
1.2.1 b. 

1.2 1.c 

'2 1.d. 

1.2. .2. 

1 2.2 a 

1.lll 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1 . 
1.3.2. 

Aufwendun en für durch Drille ~;brachte Wartungs~ vnd lnslandhalllmgsle1stun~en 

Personalkosten 

Löhne und Gehäller 
davon im geselzlichen Rahmen ausgei.ible Belriebs~ und Personalrats!äli keit 

da110" für 8erufsa1Jsbildcng und Wciterbild\.!n im Unlernehmen 

cavon fUr Betnebskmder!agesslatten für Kinder der im Netzbereich beschatbgle.i 
Betnebsan ehöric:ien 

davon betnet:Jhct:e und taritvertraghehe Vcreinbarungel'I zu Lohnzusa!21e ist1.:11ge'1. soweit a.ese in Cer Zeit 
vor dem 31 . Dez 20C6 ilbgesctllossen worden sind 

Soziale Abgaben ond Au!\vendvngen für Altersversor un und für Unlerstülzun 

dawn betnebßd'w und ~glldie Ve11In.b.1t\Jt1gert zu Versorgungs1eislui:ig9n, soweit diese r der 
Zett wor dem 31 Dez. 2008 a .rchJos.scl\ wor*n si1'1d 

soziale Ab aben und sonstic:ie Al!fwendungen 
Zinsen und ähntiche Aufwendungen 

gegenl;tJer verbundenen Unternehmen 

Qe enüber Untemerr.ie"'I. mit denen em B~el ' !5 erh iiltnta besleht 

1.3.3 ge enüberKreditinstiiuten 

1.3.4. Sonslioes 

1.4. Sonsti_ c Steuern 
1.5. Sonstige betrieblicht> Aufwendungen 

1.5.1. Kon;:,essionsa a!::e-n 

1.5.2. Mielen" scnslioe PiJchtz '. nsen sonsliae Leasin raten. Gebühren und BeitraQe 

1.5.3. Versicherungen 

1.5.4. eurobedarf Drucksachen und Zeitschriften 

l 5.5. Postkosten. Frachtkosten und ähnliche Kos:er. 

1 .5.6. Rechts- und Seratun :;koslen 

1.5.7. Sponsonn~. Werbum~. Spenden 

1.5 .8. Reisekosten und A1Jslösungen 

159. Bewir1un9 ur:d Ges::~enke 
1 5.10 Wariung und Instandsetzung 

1.5.11 Einze!wer1bcrich!iqungen und AbschreibunQen auf Forderun en 

1.5.12. Zahtuncer. an Städle oderGememders na.ch Maßoabe \·o~ A 5 Abs ~ SuomNEV 

1.5.13. Sonstiges 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.15. 

1m geset.::lichen. Rahrr:en ausqeüt:te Betriebs· und Persona'.ratstäligk.eil 
f\ir Serufsausbi!dun und Weiterbldung im Unternehmen 

für SelliebSAinder1agess!äher, für- K!'lder der im Netz.c~netch beschäftigten 
9etnebsangehörigen 

1 

1 
1 
1 

OI 
ol 

01 
01 
OI 
ol 
ol 

Kürzungen 
[EUR] 

01 
01 
OI 
01 
01 
OI 
01 
01 
01 

--- ­ - ­

01 01 
01 01 
ol or 

OI 
ol Ol 

oJ 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

0 
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Position 
Im BAB 

2. 

2. ~ .1. 

2.1.2 
2.2. 

24 
3. 

4 . 

t 1. 
5. 
S.1. 
5.2, 
5,J_ 

5 3.1, 
5.3.2 
5.3.3. 
5.3.4 . 
5.3.5. 
5,4, 

5.4_a. 
5.5, 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.i . 
5 5.1.a. 
5.6 Lb 
5.5.2. 
5.6.2.1. 
5.5.2.2. 
5.6 2.3. 
5.ö.2 4. 
5 .6.~ 

5.6.5. 
5.7. 
5.7 1. 

5.7.2.a. 
5.7 J. 

5.?.3 a 
5 7.3 b. 
5.7A. 

Lb. 

vom Netzbetreiber 1 KOrzungcn 1neitannte Kosten 
Kostenart angegebene Kosten 

[EUR] [EUR]
[EUR] 

Abschreibunqen lmmat~ r ie ! les An!aQcvcrmöcen 

Konzessioneil ge\verbl ehe SchutzrecMe und ahnhche Rechte tJnd Werte 'Sov.'ic Li?e'l.zcn a;i solchen 
Rec:hlen und W<::1.en 

Sonstiges 

Abschreibungen Urnla1JrvecmOr;en 

Abschreibun en 2iu( Fmanzanlacien und auf Wertpapiere des Umlaufverrnociens 
Kalk, Eigenkapitalz.insen 

Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten La. vor Abzug der kostenminderndcn Erlöse 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Bestandsveränderungen 

Aktivierte Eigenleistun en 

sonstige be,ricbllche enrage 

Erträ e a1..1s der Auflösung von Nelzanschlussbeiträoen 

Erträge aus der .A.uOösun~ \'On Baukoslenzuschüssen 

Ertrage aus Aufl<isungen von RJckstellungen 

Eflrä e au~ Blinds:rom 
andere .scnslij:Je betriebliche Erträ e 
Ertriiqe .aus Beteiligungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 

Ertr.i!'.lt aus anderen Wertoaoieren und Ausleihun en des Fin;1nz3nJacevl'rmöaf!n.o; 

davon aus '.'efO'Jndcnen Unlerrcr.rrien 

Sonstiqe Zinsen und ähnliche Ertril e 
Erträoe aus Finar.zanlaoen 
davon Ertroig~ a1.1s verz.ir.sltchen Fin.wzanla~cn 

Ertcä aus Fotderui'1oen urd sonsliocr, Vermöae'lsoecens1änden 

Erträ e aus Fo~derun eii aus Ueferunaen und ;_cistun en 

Erträ e aus Forderunoe11 cecen verbundene Unternehmen (z.B. Cas!i-PcoLnaJ 
Erlräge aus Forderungen ~e~en Unter'1ehrnen, mit denen ein 8ete·.!1gvngs\'erhJltni::. besteht 

1 
Erträ e aus Kass.enbesla"ld. Gulhab~n tie1 Bundesbank. und 1<tMirt5Uiutan 1 
andere sons!J e Zinsen und ähnhche Erträ e 1 
Umsat.nrlöse nicht :ilus Netzent<l~lten) 1 

~.e!le &bltn 1 

Erlose aus EE.G 

da\/Of' aus W::tcrcabe des aufcenommenen EEG-Stroms 

Erlese aus l<\ll/K-G 

davor: a:Js KWK·S~ro'.Tlvecil.auf ( 4 Ats . 2 KVVK-G l 

davon aus A1.;so1eichszahl:Jnoen von ÜNB 9 Abs ! KVVK-G~ 
sonstige Er;öse {nicht aus Ne:.zentaelten 
Ertose aus§ 19 Abs. 3 Strom.-'JEV 

Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmir.demder Erlöse 

01 
ol 

Anlage In 
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Anlage 2a mün!.iturNETZ G01hH- Verp.xhter: Stadlwcrkr Münster GrrbH Al 8K8-11/l791·13 

Position 
lmEHB 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
S.1.11. 
3.1.1.2. 
3.1 . 1.3. 
3.1 .14. 
3.1.1 .5. 
3.1.2. 
a.12.1. 
3.1.2.2 . 
3.1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.Z. 
3.2.1 
3.2-2. 
3.2.3. 
3.2 4 
3.2 5. 
4. 
4.a 
4.b. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

Bezeichnung 

Eigenkaoitalouote aem. § 6 StromNEV 40,00% 
Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

Kalkulatorische Restwerte des AnlaQevermö!lens 
Kalkulatorische Restwerte Anlaaevennöaen für Altanla9c11 
Allllnl1111n zu Anschaffungs- und Herstellungs~osten f.AKIHK 
Immaterielle Verm0<Jensgegens1~nde des An1aoevermöc:iens 

eleistete Anzahlung und Anlagen im Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

Grundslücke z.u AK/HK 
Sonstiges 
Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW 
Immaterielle VermöQensgegenstande des Anlagevermoqens 

geleistete AnzahlunQ und Anlaoen im Bau 
Kalk . Restwerte des SachanlaoPvermöt'1ens zu TNW 
Grundstücke zu AK/HK 
Sonsti[:les 
Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

lmmalerielle VermögensgeqensUinde des AnlaQevermöOens 
eleistete Anzahlunq und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlaqevermöqens zu AK/HK 
Grundstucke zu AKIHK 
Sonstiges 
Bilanz.werte der Finanzanlagen 
davon veainsliche Finanzanlagen 

davon Werte aus Cash-Poolino 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Ausleil1ungen an verbllndene Unternehmen 
Beteiligungen 

4.4 . Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Betei!igungsverhällrns besteht 

4.5 
4.6. 
~. 

5.1. 
5.2. 

5.2.a. 

5.2.1 . 

5.2.2. 

5.2 3. 

5.2.4. 
5.3. 

Wertpapiere des AnlagevermöQens 
Sonstige AusleihunQen 

Bilanzwerte des UmlaufvermöQens 
Vorräte 
Forderunqen und sonstige Vermöge_(lsgegenstände 

davon verzins.liehe Forderungen und sonstige 
Verrnögengegenstande 
Forderunqen aus Lieferungen und LeistunQen 

Forderungen gegen vorbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling} 

l)ll;lnd· 

5.3.a. 1davon verzinsliche w~n:papiere 
5.S. 1. !Anteile an verbundent:n Unternehmen 
53 2. l•lllWMI Anteile 
5;3 .3. j sons11ge Wertpapiere 

5.4. jKassenbestand. Bundesbankguthaben. Guihaben bei Kredllinslilulen und Sehe 

S.4.a 1davon verzinslicher t:5esrnno an Kasse una <iumaoen 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Anfangsbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

KOrzungen 
Endbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

Sei!e 1 vcn 2 




Position 
imEHB 

6. 

7. 
8. 
8.1. 
8.2. 
6.3. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
zs 2 
12. 
13. 
14;_ 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20 

Bezeichnung 

Aktive R~chm.musii.bgranwn~s-A-o!"t~n 

Steueranteil der Sonden:iosten mit Rücklaqeanteil 
Rückstellunaen 
RuckstellunQen für Pensionen und ähnliche Verpfli chtungen 
Ste uf?ffückstellungen 

sonstige Rückstellungen 

Erhaltene Vorauuahlunoen und Anzahlunoen von Kunden 
Unverzinsliche Verblndlichkel!en aus Lieferungen und 
Leistunaen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Net.zan,chlusskosten 

Sonstige Vcrbindltchkciten, die ;zinslos zur Verfügung stehen 

2.1, I Ant l~i l NHuanlagen an SAV 
22. IEigenkap1tal <40% 
23. 1 davon NeuanlaQen 
24. 1davon Allanlaoen 
25. E1genkapilal >40% 
26. E1genkapitalzinssatz iUr Neuanlaoen 

27. E i ~mnkapitalzlnssalz für Altanlaoen 
28. Zinssatz fü r überschiessenden EK·An teil >40% 
29. Kalkulatorische Eiqenkapitalverzlnsung 

9,05% 
7.14% 
3,90% 

Anfangsbe&tand 2011 
laut NB 
[EUR] 

Kür2ungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA 
(EUR] 

Endbestand 2011 
laut NB 
(EUR) 

Kürzungen 
Endbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital ­
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

IEURI 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 
. Sleuormeouahl 1§ 11 Abs. 2 GewStG) 1 3.5 


Hebesati 1§ 16 GewStG) 460% 
-
kalkulatocische G.....,rbmeuor ~

Anlage 2a muM tc rNITT GmbH - Ve1p.-...:hte r: StadtwN kc Münste r Gni>H AZ: BKB-12/1791-H 
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Anlagengruppe 

i(abel 220 kV 

Ka~el 110 kV 
!<eb•IM1 ll•l1pannuno1no1Z 

Anschaf­
fungsjahr 

SununB 
2005 

Summe 
2011 
2010 
2009 
200!1 
2007 
200{) 
200~i 
200•1 
200~ 
2ooi 
2001 
2000 
19911 
199!1 
199i 
1991) 
199!) 
199:1 
199:! 
1991 
1990 
1969 
1988 
1967 
1906 
1985 
1964 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
197:1 
1972' 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

verwendete AKIHK 
(EUR) 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorroihe 

Tagesneuwerte 
[EUR) 

Restwerte der 
AKIHK 

• Altanlagen • 
[EUR! 

Rostwerte der 
AKIHK 

• Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK­

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HK x FK­

Quote 
[Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen/,· 

(EUR] I 

KabEI Millelspanntmosnetz 
Kabel 1 kV 

2009 
2009 
200 7 

2006 
2005 

Anlage 3a rnünsterNETZ GmbH - Verpäd\t~ 1 · St adtwerke Munster Grnbf1 AZ ßKS -1 2/1791 13 
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. 

Anlagengruppe 

l<abel 1 kV 
KabeJ Abnehrneranschlüs!>e 

Anschaf· 
fungsjahr 

2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1!11l6 
1993 
1992 
1091 
1990 
1989 
1986 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1900 
1979 
1978 
1977 
'1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
:l003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
199'.T 
1oll 
1991 
1990 
1989 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorreiho 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Restwerte der 
AK/HK Restwerte zu TNW 

[EUR) 

Abschreibungen 
zu TNW x EK-

Absctuelbungcn 
AKIHK x FK· 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

{EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR) 

Anlage Ja münsterNETL GmbJ-1 · V1trpächter. !.t:idtwerkc Münster GmbH Al: BKB-11./ 1791-13 
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für die Ermittlung Restwerte der Restwerte der Ab5chreibungen Abschreibungen
angewendato Abschreibungen Summe

Restwerte zu TNW zu TNW x EK- AKIHK x FK­Anschaf­ der kalk. Abschr. Tagesneuwerte AK/HK AK/HK
Anlagengruppe Nutzungsdauer Neuanlagen Abschreibungen

[EUR) Quotefungajahr [EUR]
[Jahre) {EUR] [EUR] 

1988 

1987 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1sil1 

1980 

197() 

1976 

1977 

1976 

1975 

1974 

197:1 
19'/2 

SummeKabel /\bnehmeranschlüsse 
Freilelh.IM&n 110-380kV Summe 

2001 

1997 

1992 

1986 

1985 

1984 

1983 

1981 


FreileitunQen Mitlelsoa11nunasm' Summe 
Freileitun~en 1 kV 2011 


2009 

2001 

1998 

1994 

1992 

1001 

1990 

1988 

1967 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1981 

1979 


SummeFreileitunaen 1 kV 
19"19 

Sumrno 
Summe 
Summe 
Summe 

2010 

2007 

'00!! 

2005 


200-< 
2002 


Anlage 3a münsterNm Gmi:iH - Verpächter· Stadtwerke Mün5ter GmbH AZ: ßK8·12/l./91-13 
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Anlagengruppe 

300 / 220/1 10/30110 kV·Stalion 

Anschaf­
fungsjahr 

11199 
1995 
1990 
1987 
1983 
1979 
1978 
1977 

Summe 
2010 
2009 
2007 
2006 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Fak1orreihe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Rostwerte der 
AK/HK Res1werte zu TNWI 

[EUR) 

Abschreibungen 
zu TNW x EK­

Abschreibungen 
AK/HK x FK­

liltJDl11t1t1eiltnlnU011en 
Ortsnctzslalioncn 

011<ndtzJl&tlonen 
Kunaon11aaonon 

;!004 
2003 
?002 
2001 
2000 
19\19 
19~7 
1995 
1993 
1989 
1:Jß5 

Sumrne 

Anlage 3a münstcrNETZ GmbH · Vt!rp~chtcr : St;1dtwNke Münster GmbH Al; iiKB-J:?/1791-13 
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Anlagengruppe 
Anschaf­
fungsjahr 

!Ur die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

verwendete AKIHK 
[EUR) 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Faktorreihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AKIHK 

~ Nouanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK­

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AKIHK x FK­

Quote 
[Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR) 

Stalionsqebaude 2011 
2010 
2009 
2öea 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1996 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
'1989 
1988 
1987 
11186 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1979 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1968 

15111~ 

1993 
19DO 
1988 
1987 
1986 

Anlage 3a münstt!rNETZ GmbH - Verp.ichtt>r Stadtwe rke Mumter GmbH AZ: ßKB-12/1791-13 
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Anlagengruppe 
Anschaf­
fungsjahr 

für die Ermittlung 
1 der kalk. Abschr. 
verwendete AKIHK 

[EUR) 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 

Tagesneuwerte 
[EURJ 

[ 
Restwene der 

AK/HK 
- Altanlagen ­

[EUR) 1 

Restwerte der 
AK/liK 

- Neuanlagen -
[EUR) 

1 I"~,.-.„~ ·~.,.„..„.Restwerte zu TNW zu TNW x EK· AK/HK x FK· 1 Abschreibungen 1 Summe 
[EUR) Quote Quote Neuanlagen Abschreibungen 

[EUR) I [Jahre) [EURJ [EUR) 

1983 
1962 
1981 

,\!!gemeine Stationse1nrichtunae Summe 
ortsfeste Hebazeuqe und laste Summe 
_Scl1alleinrichtunoen 2011 

2010 
2008 
2005 
2004 
2001 
2000 
1998 
1997 
1996 
'1995 
1994 
1993 
1992 
1990 
1980 
1988 
1986 
1985 
1984 
1983 
1902 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1975 
1974 

Schall•lnnchtuncon Summt:t 
2007 
2006 
2004 
2003 
2000 
1999 
1998 
1997 ,_ 
1994 
1992 
1990 
1988 
1986 
1984 
1982 

Rundsteuer-. Fam11leve -. Ferrn Summe 
Ort:mell-Tra nsror<na toren. Kabt: 2011 

2010 
2009 

2008 

2007 

Antaoe 3a mümterNETZ Grnbli-Verpächter: Stadtwerke M<Jn~tcrGmbH AZ: ßK8-12/1n1-n 
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Anlagengruppe 
Anschaf­
fungsjahr 

2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
11111!1 
1998 
1997 
199ß 
1995 
1994 
11193 
1992 
1991 ' 
1090 
1989 
1988 
1987 
1985 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
197~ 

O~snetz-T~~nsformal on Kab< Summe 
Z.:1hler, Messeinrichtungen. Uhr 2011 

2008 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1998 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1'U37 

Summe 
Summe 

filr die Ennittlung 
der kalk. Abschr. 

verwendete AK/HK 
[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Faktorreihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagon -
[EUR) 

Restwerte der 
AK/HK 

• Neuanlagen • 
[EUR) 

Restwerte zu TNW 
[EUR) 

Abschreibungen 
zu TNW x EK-

Abschreibungen 
AKIHK x FK-

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR) 

Anlage 3a mümtcrNETZ GmbH - Verpächter: Stadt wc-r ke M Unstci GmbH AZ: UKS -1 2(1791 l3 
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Anlage 3a m1JnsterNffi GmbH · Vcquchter: Stadtw~rk~ Mün:lter GmbH AZ: OKB-12/1 791-:3 

Anlagengruppe 

Fa! 11"1ll r•r Strorncwgreqate 
GruncloiClckoonlogen, Bauten fu, 

Anschaf­
fungsjahr 

2008 
2005 
2001 
1992 
1983 

Summa 
Summe 

2010 
2009 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1896 
1995 
1993 
1992 
1991 
19HO 
19119 
1908 
1907 
1906 
1905 
19114 
1903 
1982 
1981 
1000 
1979 
1978 
19T7 
1976 
1975 
1974 
1973 
1D72 
1(17 
1ffi'O 
1(1f ;g 

ises 
19G7 
1(1( 6 

191!5 
rn~~ 
1'193 
1(~2 

1!N$1 
HIM 
19!i9 
1956 
1957 

für die E""lttlun11 
der kalk. Abschr. 

verwendete AK/HK 
{EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

(Jahre) 
Faktorreiho 

Tilgesneuwerte 
{EUR) 

Restwerte der 
AKIHK 

- Altanlagen ­
(EUR] 

Restwerte der 
AKIHK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK­

Quote 
(EUR] 

Abschreibungen 
AKIHKx FK­

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

{EUR] 

Seile 8 von 10 




Anlagengruppe 

Beldebsriel>Aude 

Ve1wa11unnsqebaL1de 
Geschäftsausstattunq (ohne ( 

Geschaftsausstattuna (ohne ED 
Wanaeua~IGeräte 

W.r 18/Gernte 

Anschaf· 
fungsjahr 

Summe 
2006 
2003 
2002 
2001 
2000 
1909 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1987 
1965 
19BA 
1983 
1968 
1967 

Summe 
2011 

Summe 
201 1 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1097 
1996 
995 

1994 
1993 

Summe 
2008 
2007 
2005 
2004 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

verwundete AK/HK 
[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorreihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte dor 
AK/HK 

• Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

~ Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNW x EK· 

Quote 
(EUR] 

Abschreibungen 
AK/HK x FK­

Quoto 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR) 

Summe 
Absc:hreibungen 

[EUR] 

Anlage Ja munr;terNETZ GmbH - Veq>khtcr: Stadtwerke Münster Gmbll AZ: OKB-12/l"l91-13 
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Restwerte der Restwerte der für die Ennittlung Abschreibungen 
 Abschreibungen 1 
Abschreibungenangewendete summa
der kalk. Abschr. Tagosneuwcrte AKIHK AK/HK Restwerte zu TNW zu TNW x EK­
 AKIHK x FK­
Anschaf­

Nutzungsdauer Faktorreihe NeuanlagenAnlagengruppe All>lchralbu119•n[EUR] [EUR) 
 Quote 
 Quoteverwendete AKIHK - Altanlagen · Neuanlagen fungsjahr [Jahre) 
 [EUR) 
 (ElJR]
[EUR] 
 [EUR)
[EUR] [EUR] [Jahre] 
 1 


2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

199'/ 

1996 

1995 

1994 

1993 


Summe 
Hardware 
Laoareinrich1ung 


2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 


SummeHardware 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 


SaflWare 

SummeSotnvare 
2011 

2010 

2009 

2008 


,lchlf~hrz""a• 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 


Leich~ah12euae Summe 
2010 

2008 

2007 

2005 

1999 


Schwerfahrzeuqe Summe 

Summen 


Anlage 3a münstcrNITl GmbH " Vi:rpächter. St.adlwerkc Münster GmbH A.Z· l\K8·12/1791-l3 
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.A.11 1.:ige 1b münsti::rNEl~ GmbH· V"rpJch i1!t, sm.:mOPTIMO Grnl'H & Co. KG AJ.· ßO.:S · .12/1791·13 

1. 

Position 
lmBAB 

1.1. 

~.1.a 

1.1.b. 

1. Lc. 

1.1.1 . 
1.1.1 .l. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1 . 
1.1 1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.24 
1. 1. 13. 

1.1.1.4. 

1. 1.u . 
1. 1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 

1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 

1.1.2.6. 
1.1.2.7 
1.2. 
l.2.1. 
1.2 La. 
1 2.1.b 

1.2.1.c. 

1.2 ".d. 

1.2.2. 

1.2.2.a. 

C.2 2.1 
1.2.2.2 
1.J. 
l 3.1 

1.3 2 
1.3 J. 

1.3.4. 

1.5. 

1.5 1. 
1.5.2. 
1.5.3 
t.5.4 
1.5 5 
t.5.6 
, 5.7. 

1.5.8. 
1.S.9. 
1 S.10. 
1.5.11­

1.5.12. 
1.5.13. 
1.5 .14. 
1.5.15. 

1 5.15 

Gesamtkostenblatt 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 

Materialkos~~n 

davon im ge3elzlichen Rahmen aosge\Jb\e Betneos· '4nd P.t1n cin11lra.llW..tlo.Mrt 
davon für Serufscusbildu:ig und Weiterbildung im Unlernehmen 

davon für Be1tiebsk.1nde'1.agesstäHen fur Kinder der im Netzbereich b~schathgten Betriebsangehörigen 

Aufwe'ldungen für Roh·. Hi!fs- und Belricbsslcffe 

Aul'v.-endunaen für die Beschaffuna von Ver!us1enernie 

AuP'wenduno~n !Ur Stromeinsoeisuna durch 8elre1ber dezentra!er Er.:.euaun'lsanlaoen 

nach KWK·G 
nach § 18 StromNEV 

Selnebsverbrauch 

Aufwendungen W:r D1Herenz-81lanzkreise brw. Aufv.;endungen für deri Ausg!eich ver. Abw€:ichungen bei 
Standard!astorofilen 

Sonstiges 

Aufwvendunaen fur be:zm1ene Leist1.maen 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Autv.-enciunqen fUr Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemä!l § 14 Abs . 2 S!romNEV (PaflcakinQ) 

davon Aufwt>ndungen für unlerspannunnsseitige Messuna 

Autwendungcn für 81,ndslrom 
A•Jfwendungen für über1assene Netzinrraslruktur 

Aufwendungen für slngull!ir"ger,u!zte 8c1riebsmittel 
A•Jfwendungen rür durch Drille e{brachte Betriebsfühn.mg 

Aufwendungen für du,cll Dritte e-brachte WartunQs- una !nslandhaltt„ ri9sleis\i..;rgen 

Sonstiges 

Personalkosten 

Löhne und Gehä!ter 
davon irn siesetzlicher. Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalrats!ä1igl\e1t 

davon für Be,..Jfsausbildung und Weite,bildung im Unlemehmen 

davon für Be~riebskindertagesslälten fUr Kinder der im Ne!.zbereich ~ 
Betnebsangenongen 

aavon Oe!nebhc:he und tatifvertragl:cr.e \.'~fnbaru~ zu Lchn2usatz!eist1.1 rgen soweit diese in der Zeit 
vor dem 31 . Dez. 2CC6 a~eschlossen worden sind 

Soziale Abaat:en und AuM-endungen für Alters 1ersorsiun~ und !~r Unt..rst:Ci:Tn_,_ 
davon belrieb!.che und tanfvertrag!iche Vereinba"Ungen zu Ve:-sorgJrigsrelstungen. soweit e11c se 1r der 

Zeit 11or dem 31 Dez., 2008 abqeschtossen ......orden sind 

Altersvers<>r~ung 

soziale Abaab~r> und sons\ige Aufi.vendun;:1:en 

linsen und ähnliche Auf'Nendungen 
Qegenüber verbundenen Jntemehmen 

aeaenUber Untemehrnen. mit denen ein Seteiliounosvcmannis be s!eh: 

aegen\.iber Kf t ditinstituten 

Sonsliaes 

Sonstiae Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Konzessionsabgaben 

Mieten. sonst1Qe Pachtzinsen . scnsline Leasinoraten. Gebuhren onc::! 3eotr2".le 
Versicherungen 

Bürobedaf'f. Drucksachen ttod Zeilschnften 
Postkosten Frachlkosten uno ähnliche Kos!er 

Rechts.- und Beraluncskos:en 
Sponsoring. l/'/ert::uno. Spenden 

Reisekosl~n und Al.uJiwngen 
Bewirtung tJrd Gel5chenk.e 
Wartung und lnslaiiCselzufl<J 
E1nz.elwertberichl1".lunoen und Abscnreibunger. auf Forderungen 

Zah!uncen an S!.:i:dte oder GemeiMen r.ac:h Maßoabe von 1 5 Aos. 4 Stro::-!N:EV 

Sonstiges 

im ~esetzk;t\.en Rahl'T'en ausgeUble 8elriebs- und Persona!ra!slät1g1'.ed 

!ür Serufsausbi\dur.g und Wei1crbild;ma im u„ternchrner. 

!Ur Betriebs ....indenagess!.31'.en für Khder der ~m Nctzoerelch bes-chät:igten 
Betriebsar>siehö.-iaen 

vom Netzbetreiber 
angeigebene Kosten 

[EUR] 

0 

0 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

0 



Position 
Kostenart 

2. 

lmBAB 

2. t . 

2.1.t. 

2.12. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 

l.a. 
5. 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3. 1. 
5.3.2. 

5.3 3. 
5.3.4 
5.3.5. 
H. 
5 4.a. 
5.5. 

5 .5.a . 
5.6. 
5.6.1, 

5.61.a. 
!i.6 1.b. 
5.6 .2 
5.6.21. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 

5.6.2.4. 
5.6 .3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7 .1. 
5 7 2. 
5.7 2.a. 
5 7.3. 
5.7.3a. 
5 .7.3.b 
5.7 4 

l.b. 

Abschreibungen 

Abschreibunoen lmmalerielles Anlaq'!vermöaen 

Kor.zessicriel"';, gewecbhche Schutzrec!il~ und ähnlich~ Rech te und V\1er1e sowie Liz.enz.en ar. solchen 
Rechten und Werten 

Sonstiges 
Kalk. AbschreibunQen Sachanlagevermögen 

Ahs.chtalbiJll 1\ Umlaufvermögen 

Abschreibunaen auf FinanzanlaQen und auf Wertpapiere des Vmlaufverrr.<iaens 
K'alk. Eigenkapitalzinsen 

Kalk. Gewerbesteuer 

Netz.kosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
Kostenmindernde Erlöse und Ertrage 
Bcst:1ndsverl:inderun en 

Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige· betriebliche Erträge 
Erträge aus der AuOösung von Netzanschfussbeitragen 

Erträge aus der Avflösung von Saukos!enzuschU:ssen 

Erträ9e aus Aunösungen von Rückstellungen 

Er1räge aus S!indstrom 

andere sonstige betrieblich~ Erträ e 

Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wert.Da Pieren und Ausleihun en des Finanzanlaaevermö ens 

davon au:s verbundenen Unt ern~hmen 

Sonsti e Zin5en und ~hnlichl!' Erträ e 
Erlraae aus Finanzantaoen 
davon Er1r~ge <JUS verzinsrtchen Finanzanlaqen 

davon Erträge aus Cash·Poottng 
ErlräQe aus Forderunaen und sonsti e:i Verm ~ ens ecensläflden 

Enräae aus Forderunaen aus Ueferunoen und Le!stunoen 

Erträqe aus Forderunaeri oeaen verbundene Unternehmen (z.B. Cash.Poalin l 
Erträge aus Forderunger gegen Unternehmen, mit denen ein Setei!igungsverhällnis besteh! 

Erträ e aus sonstiaen VcrmöQens e ensländen 

Erträqe aus Werti:iaoieren 

Erträoe aus Kassenbestand . Guthaben bei Bundesbank wnd Kredilinsututen 
andere sonsli e Zinsen und ahnhche Ertr<ioe 

Umsatz.erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
erhob.ene Konzessionsaboaber 

Erlose aus EEG 
davon aus We1terqabe cfes aufaenommcnen EEG·Slroms 

E11öse aus KWK-G 

davon aus K'M<·Slromverkaur (.S 4 Abs 2 KVVK·G} 

davon aus Aus leichszahh.maen von ÜNB Ei 9 Abs. 1 KWK·G 
sonstige Erlöse (nrcht aus Netzentgellen) 

Ertöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 
Netzkosten l.b. nach Abzu ko"&l•nmindemd1r Erlöse 

Anlage 1b m-&m tiufl ETZ GmbH· Vcrpätht1n· $m2rtOf'lJMO GmbH & Co. KG 
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Anlage 2b n10nsterNET2 GmbH · Verpächter . smartOPTIMO GrrbH & Co. t<G AL; BKB· Ll/1 791·13 

Position 
imEHB 

Bezeichnung 

1. 1ElgenkapitalQuote gem. § 6 StromNEV 
2. 1Fremdkapitalquote gern. § 6 SlromNEV 
3, 1Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3,1. IKalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 
3.1.1 . !Altanlagen zu Anschaffun_gs- und Herstellungskosten (AKIHKl 
3.1.1.1 
3. 1.1 .2. 
3. 1. 1.3. 
ll1.1.4. 
3.1.1 .5, 
3.1.2. 
3.1.2.1, 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
3 .1.2.4. 
31.2.5. 
3.2. 
3.2.1 . 
3 2 2'. 
3.2.3. 
3.2.4 . 
3.2 5. 
4. 
4 ,'il.. 

4.b . 
4.1~ 

4.2. 
~.3. 

4.4. 
4.5. 
4.6 
5, 

5.1 . 
5.2. 

5.2.a. 

5.2 1 

5.2.2. 

5.2 3. 

5.2.4, 
5.3. 
5.3.a. 
5.3.1. 
5.3_2, 
5.3 3 

5.4. 

1rnmalenelle Vermögensgegenstande des Anl11aev1nn0\11ns 
ele1slete AnzahlunQ und Anlaoen 1m Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 
Grunrlslücke lU AKIMK 
Sonstioes 
Altanlagen 1.u Taqesneuwerton (TNW) 
Immaterielle Vfümö~ensgegenstande des Anlagevermögens 

eleistele Anzahlung und Anlagen im Bau 
Kalk. Restwerre des SachanlaQevennQilens zu TNW 
Grundstücke zu AKIHK 
Scnstiges 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 
lmmJterielle vcrmogensgegenstande des Anlagevermögens 
geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AKJHK 
Grundstucke zu AKIHK 
Sonslioes 
Bll1nzwa111 der Finanzanlagen 
davon verzinsliche Finanzanlagen 
davon We11.e au5 Cash-Pooling 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Ausleihungen an verbLindene Unternehmen 

BcteiligunQen 
AusleihunQen an llnterne11men, mit denen ein Beteihgungsverhalln1s besieht 
Wertpapiere des Anlagevermögens 
Sonstlge Ausleihungen 
Bilanz.werte des UmJaufvermt>aens 

Vorta te 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

davon verzinsliche Forderungen und sonstige 
Vem1ögengegenstande 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Forderungen gegen \•erbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
8etoiligungsverhaltnis besleht 

SonstiQe Vermögensgegenslande 
Wertpapiere 
davon verzinsliche Wcr1papiere 
Antelfe an verbt.mdenen Unternehmen 
eigene Anteile 
sonstiqe Wertpapiere 

Kassenbestand. Bundesbankguthaben. Gulhaben bei Kredilinslilulen und Sehe 
5.4.a. 1 davon verzinslicher Bestand an Kasse und Gul11aben 

Berechnung der kalkulatorischen Elgenka.pltalverzlnaung 

Anlongsbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

Kürzungen 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

Anfangsbestand 2011 
BNetzA 
[EUR] 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

Endbest1nd 2011 
laut NB 
(EURI 

Kürzungen 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 
0 
0 

Endbestond 2011 
BNetzA 
(EUR) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital­
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

1 

l 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
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Position 
imEHB 

G. 

7. 
8. 
B.1. 

82. 
8.3. 
9. 

10. 

11. 

12. 

!3. 
ZS2 
12. 
13 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 
23 
24 
25 
20. 

1. 
2. 

13. 

Bezeichnung 

eanteil 

RUc.J<.steUungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Steuerruckstellunuen 
zonsti(le Rückste!lunoen 
Erhaltene Vora.uszahluni;ien und Aniahlunaen von Kunden 

UnverLinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

Erhaltene Saukostenzuschü&se einschlieälich passivierter 
Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 
Nellansch)usskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

verzln&llches Fremdkapital 
Belriebsnotwenalges Vermöoen ~iern. § 6 StromNEV 
Betr!ebsnolweridiae~ Eigenkapital aem . .§ 6 StrornNEV 
tatsachllche Eiqenkapitalauota gem. § 6 StromNEV 
Eigenkapila!Quole gern. § 6 StrornNEV 
BetriebsnotwendiQes Vormöqen uom. § 7 StromNEV 
Betrlehsnotwendlges Eigenkaoilal garn. § 7 StrornNEV 

tatsächliche Eigenkaoilalouote oern § 7 StromNEV 
.Eigenkaoltalquote qam. § 7 StromNEV 
Anteil Nouantaqen an SAV 
Eigenkapital <40"/a 
davoll Naunnlaaen 

Zinssatz. für lJbtBd'llcniend1n EK-Anleil >40% 

Kalkufatorische EfQenkapitalverzfnsunCJ 

1Steuerrnesszohl (§ 11 Abs. 2 GewStGl 
Hebesalz (§ 16 GewS1G) 

1kalkulatorische Gewerbesteuer 

9,05~·0 

7,14% 

~.98% 

3.5 
425% 

Anfangsbestand 2011 . 

lautNB 1 
(EUR) 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNet2A 
[EUR] 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

Endbest1nd 2011 
laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
Endbestand 2011 

BNeUA 
[EUR) 

Berechnung du 
kalkulatorischen 

Eigenkapital· 
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

Anl•ge 2b ,nli!'lsterNErz Grnbt-1 · Verp;.chtct . r.martoPT!MO GmbH & Co. KG Al. · BK8.·12/1791·.13 
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Anlage 3b rnünsterN ETl GmbH - Verpiichter: smartOPTIMO GmbH & Co. KG AZ: BKB-11/1791-13 

Anlagengruppe 

Kabel 220 kV 
Kabel 1·1 o kV 
Kabel Mittelspannungsnetz. 
Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranscnlüsse 
Freileilun~en 110-380kV 
Freileitunoen Miltelsoannunasrn 
Freilefü>nQen 1 kV 
Freileitunqen Abnehmeranschlü 
Stationseinrichlunaen und Hilfs~' 

Schutz-. Mess- und übersoannt 
SonstiQes 
380 / 220/110130110 kV-Station< 
l1aun1119naJler1lallonen 
on..nelUlstlonen 
KunctenslJlUonen 
Slationsgebaude 
A!loemeine Stalionseinrichtuna, 
ortsfeste Hebeleuoe und Las1e1 

Schalteinricfltunoen 
Rundstauer-. F&rns\etM!r· , Fermi 

für die Ermittlung 
Anschaf­ 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR} 

Summe 
Summe 0 
Summe D 
Summe 0 
Summe D 
Summe 0 
Summe D 
Summe 0 
Surnrne 0 
Summe 0 
Summe 0 
Summe D 
Summe 0 
Summe 0 
Summe 0 
Summe 0 
Summe 0 
Suiiime summe 
2uii1 

1999 
1996 
1997 
1996 
'199.5 
1994 
1993 
1992 
1991 
'i99o 
19sii 
1960 
i9e7 
i9a6 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
197i' 
1976 
1975 

Summe 

2'öii" 
2009 
2oöii 
2o07 
1990 
19'89 
1998 
1987 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Faktorrelhe 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

Tagesneuwerte 
[EUR) 

01 
DI 
01 
Oj 

ol 
OI 
Oj 

OI 

01 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen -
[EUR) 

ol 
01 

OI 

ol 

Restwerte der 
AKIHK 

· Neuanlagen -
[EUR] 

Abschreibungen 
Rostwerte zu TNW zu TNWx EK­

[EUR) Quote 
[EUR) 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 
0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 
0 

Of 01 0 
0 
0 

0 01 0 
01 0 
OI 0 

01 01 0 

Abschreibungen 
Abschreibungen Summe

AK/HK x FK-
Quote 

Neuanlagen Abschreibungen 

(Jahre) 
[EUR] [EUR] 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 D 
0 0 c 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
D 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 D 0 
0 
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Anlage 3b mut1U1!1N ElZ GmbH· Verpad1tN smartOPTIMO GmhH & Co, l<G AZ: BKll· H/1791·1! 

Anlagengruppe 

Rundsteuer-. Ftrnsleuer-, F~rnr 
Ortsnetz ·Transformatoren. Kab 
Zllhier. "1e•selrrichwnaen. u1ir, 

Zähler. Messeinrichtunoen. Uhr. 

GeschäftsausstaUuna (ot1ne E 

Anacn•f· 
fungsjahr 

5Ul11'1'• 
Summe 

2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
100I! 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1007 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
191Kl 
19Bll 
1986 
1987 

Summe 
SUmmo 
Summe 
Summe 
Summe 
Summe 

2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 

Summe 
2009 
2006 
2005 
200~ 
2003 
2002 
200 
2000 
1,199 
1998 
1!19T 
1!396 
1~l9 5 

1994 
1993 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

verwendete AKIHK 
(EUR) 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[J1hre] 
Faklorroihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Reatwerteder 
AKIHK 

·Altanlagen ­
{EUR) 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen • 
(EUR) 

Rostwerte zu TNW 
[EUR) 

Abschroibungen 
zu TNWx EK· 

Quote 
[EUR) 

Abschreibungen 
AKIHK x FK­

Quote 
(Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR) 

Summe 
Abschreibungen 

(EUR) 
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Anlagengruppe 

Wetlaeuge/ Gerate 

LaqereinrichhJnq 
Har<IW11t8 

Hardware 
SOl\Wll!B 

Sortw•re 

Leichtfanrzeuge 
Schwerfahri:euae 

Anschaf­
fungsjahr 

Summe 
2005 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
llll6 

1995 
1994 
1993 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 

Summe 
201 1 
2010 
2009 
2007 
2006 
2005 
2004 

Summe 
2006 
2005 
2004 

SUmine 
Summe 

Summen 

für dio Ennittlung 
der kalk. Abschr. 

verwendete AK/HK 
[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AKIHK 

- Altanlagen -
[EUR] 

Restworte der 
AK/HK 

- Neuanlagen -
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschrcibungon 
zu TNW x EK­

Quote 
(EUR) 

Abschreibungen 
AK/HK x FK­

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

(EURJ 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 

Anlage Jb mönH~1NETZ GmbH - Verpäch te1 . smartOP flMO GmbH & Co. KG "Z: SkS-12/1791-13 

Seile J von J 



1. 

Position 
lmBAB 

1.1. 

1.1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1 . 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 

Gesamtkostenblatt 

Kostenart 

Aurwandsgleichc Kosten 
M.:ueri31kosten 

davon im oesetzllchcn Ranmen ausgeuble Betriebs- und Perscnal1alstätiQkeil 

davon fur Berursaus-bildun_ und We•lerbildung im Unlernehmen 

davon für BetriebskindertagesstaHcn för Kinder der im Netzt:ereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und 8c-1.Mbsstorre 

Aufwendl!noen für die Beschaffun von Verlustener ie 

Aufwendun en für Stromeins eis~no durch Betreiber doz.enlraler Erzeu un sanla c:n 

1.1.1.22. 
f.1.1.2 .3. 

1.1 .1.2 4. 

1.1 .1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1 i.1 . 
1.1.2.1.a. 
1.1.2,1,b. 
1.1.2.1.c. 
1.1.2.2 
~ .1.2.3 
~. 1 . 2.4 . 

1.1.2.5. 
1.1.2.6, 
1.1 2.1. 
1.2. 
1.2 1. 
1.2 1 a. 

1.2 1.b. 

121.c 

1.2 Ld 

1.2.2 

1.2 2 a 

1.2.2.1 
1.2.2 2 
1.3. 
1.3 1 
1.3.2. 
~ 3.3. 
1.3.4. 
H. 
1.5. 

1.5. f 
1 5.2. 
1.5.3. 
1.5.4 
1.5.5. 

1.5.6. 
1 5.7. 

1.5.8 . 
1.5.9 

1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13 

1.5.14. 
1.5.15. 

1 5.16. 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bz•N. Auf\vendungen fUr den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastorofllen 

Sonslioes 

Aufwendun en für bezo("]ene lefstunaen 
Aufwendungen an 11orgelagerten Netzbelreiber 

davon Aufwenduni;ien für Nelzreservekapazität 

davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 S!romMEV (?ancaking} 

davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messun 

Auf'wendungen für Blindstrom 

Aul'Yo'endun en für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genulzle 8etrieb~mittel 

A'Jf..vendungen fvr durch Drilte erbrach!e BaiMbsfillvurl 
Aufv.„endungen für durch Dritte erbr<lchte Wartungs- und lns'.anohaltungsle1stungen 
Sonstiges 

Personalkosten 

Löhne und Gehälter 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

davon für BerufsausbildunQ und Weilerb1ldun im Unternehmen 

davon 'ür Betriebskindertagess!ätten fur Kinder der im Nelz.bereich bes~h.:itligten 
Betnebsangeh6n en 

davon betrieblic.'ie und '.arifvertragliche Vereinbarungen z.u Lohnzusatz!e1slungen, so\veit diese in der Zeit' 
vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen wocdcn sind 

Soziale Abgaben .ind Aul\vendun~en fur Altersversorgl..!nQ und für Ur!:ersh.ltzting 

davon belriebliehe uno tanfvertraglichc Vereinbar.;ngen zu Versorgungsleistungen, soweit a1ese 1n der 
Zeit vordem 31. Dez 2008 abgesct>losseny.,-orden sind 
Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonslige Aufwendungen 
Zinsen und ä:hnliche Aufwendungen 

QegenLiber verbundenen Unternehmen 

e enuber Unternehmen. mit denen ein BeteilOqunasverhällms besieht 

ge eriüber Krei:tilinslilulen 

Sonsti es 
Son~tiQe Steuern 
Sonstige betriebliche Aulwendungen 

Konz.essionsa aben 

Mietf!n. sonsliqe Pacht::.insen. sonsl iae Leasincralen. Gebühren und Beilrä e 
Versicherungen 

Bürobedarf. Drucksachen und Zellschrif!en 
Postkos1en, Frachtkoslen und ähnliche Kosten 

Rechts~ ur.d Bera\uo skosteo 
Sponsoring. Werbuna. Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtung und Geschenke 
Wartung und tnslandselzung 

E1nze!we1berichti unoen und Abschreibungen ad Forderungen 

Zahlunqen an Städteader Gemeinden nac~ Ma!l abe 1:00 5 Abs. 4 SlromNEV 

Sons.tiges 

im 9esetzlicheq Rahmen ausgeUbte Setriebs- und Personalrals!at~ keit 

für 8erufsausbildun und Weiterbi!dun im Unternehmen 

für 8etriebskiodert3gesslätten für Kinder der im Nelzbercieh b~schäfügtcn 
Betriebsangeh::irigen 

Anlage t c r"l üri~tertffTZ GmbH· Dien~tlcistc : SudtwNke Müm1er Gmbtl Al: iH8·l2/1191·13 
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Position 
lmBAB 

2. 
2.1. 

2.1.1 

2.1 .2. 
2.2. 
2.3, 

24 
3. 

4. 
l.a . 

5. 
5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.J .1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5 3.4. 

5.3.5. 
u . 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a , 
5.6. 

5.6 .1. 
5.6.1.a. 
5.6 .1.b. 
5.6.2. 
56.2.1 
56 2.2. 
5 6.2.3. 
5.6.2.'. 
5.6.l. 
5.6.4. 
5.6.S. 
5.7. 
5.7.1 . 
5 7-2. 
5 7.2.a 
57 l. 
5.i .3.a. 
5.7 3.b. 
5.7.4. 

l.b . 

Kostenart 

Abschreibungen 

Abschre'bunoen lmmalerielies Anlaoevermb en 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche R.e-:hte und Werte sowie Lizenzen 3n su iciien 
Rechten una Werten 
Sonsliges 

Kalk. Abschreibungen Sachan!agevermögen 

Abschre:b1Jngen Umlaufvermbgt'!r'I 

Abschretbunoen auf Finanzanlaoen und auf Wertpapiere des Um:au!\:errl'löoens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbuteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
Kostenmindemde Erlöse und Erträge 
8C$tilndsveränderungen 

Aktivierte Eigenleistungen 

sonstige betriebliche Ertd:ige 

ErträQe ai.;s der Auflösun von Netzanschlussbeiträ cn 

Er1räge aus der Aunösuo von Baukostenzuschüssen 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellun eo 

Erträge aus Bliodstrom 

andere sonstige betriebliche Ert~age 

Erträge 3us Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Ertr.:ilqe .aus andere-n Wertp;a leren und Ausfeihunoen des F!nanzanla evermöoens 

da•.-cn aus 'l~rbundener. Unlernetimeo 

ScC'lstige Zinsen und ~hnlich• Erträae 
Ertrci e aus Finanzanla en 
davor. Erträge aus verzinslichen Flnanzan1a en 

dir... on ErträQe 3'.JS Cash-Pooling 

Ertrii e aus Forderunaen und sons11oen VemiöQensaeoerstanden 
Erträae aus Forderunoen aus L1efenmaen und Leistunocn 

Ertra e aus Forderungen ae en verbundene Unternehmen (z.8 Cash-Poolina·l 
Erträge aus Forderungen ge~en Unlerneh.rnen. mi! denen ein Bete1l!g„mgsverhältnis besteht 

Erträ e aus Wer1oaaieren 

Er1rä e aus Kassenbestand . Guthaben bei Bundesbank und Kredil.ns!i11.1ten 

andere sonsll _e l ;nsco {J(ld ännliche Erträoe 

Umnuerläse (nicht aus Netzente1elten) 
erhobene Kon:!:ess1onsabn;tbP.n 

Erlbse aus EEG 

davon aus WeilerQabe des auf. enomme'.len EEG-Str::ims 

Etiöse au_s KWK-G 
davon_ aus KWK·Stromverkauf i~ 4 Abs 2 K\>\l<-G 

davon aus Aus rei::hszahluo eo ·,on ÜNB (& g Abs. 1 KVVK·G) 
sonst;ge Erlöse (nicht aus Netzenlgel!en) 

Erlöse aus~ 1$ Abs. 3 StromNEV 
Netzkosten l.b. nach Abzug kcstenmindcmdcr Eriön 

Al.: 8KS·12/1791-:!_3 
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Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsu.ng 
Berechnung der 
kalkulatorischen 

Position 
imEHB 

Buelthnung 
Anlangsbeatand 2011 

laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA 
[EUR] 

Endbestand 2011 
laut NB 
[EUR] 

Kürzungen 
Endbestand 2011 

BNetzA 
[EUR} 

Eigenkapital­
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

t°'llDT 

1. Elatnl<Ipltal11u1na gern. § 6 StromNEV 1 0,00% 

2. Fremdkapitalquote aem. 6 6 StromNEV 1 100.00•11. 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlaaevermöaens 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Antaaevermögen für Allanlagen 0 0 0 0 0 0 0 

l.1.1. Altanlaaen zu Anschalfunas- und Herstellungskosten IAK/HK) 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1 lrnina1enelle V•rrnöQensqeqenstände des Anlageverrnli9ens 0 0 0 0 0 0 0 
3.1.1.2. geleistete Anzahlunq und Anlaqen im Bau 0 0 0 ·o 0 0 0 
3.1 .1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlaaovermögens zu AK/HK 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.4. Grundstücke zu AKIH K 0 0 0 0 0 0 u 
3.1.1.5. Sonstiaes 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. Altanlaqen zu Taaesn•uwerten (TNW) 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.1 . tmmalerielle VerrnooensoeQenstande des Anlageverrnöaens 0 0 0 0 0 0 0 
3,1.2.2 geleistete Anzahluna und AnlaQen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.3. Kalk Restweite des Sac11anlagevennöoens zu TNW 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 2.4. Grundstücke zu AK/MK 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.7..5 Sonslioes 0 0 0 0 0 0 0 

l.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermöaen ftlr Neuanl<1g1m 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. Immaterielle Vennögensaegeostande des An1.-.o\'emV'"0 n1 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 . !geleistete Anrnhluna und Anlaoen im Bou 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. Kalk. Restwerte des S11chantaaevernVV1Af11 zu AKIHK 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 . Grundstücke zu AK/HK 0 0 0 0 0 0 c 
:u.s Sonslines 0 0 0 0 0 0 0 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 

4.a. davon venln•llche Flnanun1oaen 0 0 0 0 0 0 0 
4,b, davon Werte aus Cas11~Poolina 0 0 0 0 0 0 0 
4.1. Anteile an verbundenen Unterneh1nen 0 0 0 0 0 0 0 
4. 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. BeteiliciunQen 0 0 0 0 0 0 0 

4.•. Aus!eihunoen an UnlMnehmof'I mit denen ein Beleiligunqsverh811nis besteht 0 0 0 0 0 0 0 
4.5. Wertpapiere des AnJB<le\lermocaM 0 0 0 0 0 0 0 
4.6. Sonstige Ausleihunqcn 0 0 0 0 0 0 0 
5. Bilanzwerte des Umlaufvermönens 0 0 0 0 0 0 0 

5.1, Vorrate 0 0 0 0 0 0 0 
5,2. Forderunaen und sonstiae Vennöaensccaenstände 0 0 0 0 0 0 0 

5 2.a davon verzinsliche Forderungen und sonstige VCffllQgeogegeno.lände 0 0 0 0 0 0 0 

5 .2.1 Forderunqen aus Lielerunqen und Leislunaen 0 0 0 0 0 0 0 

5.2.2 Forderungen aeQen verbumJene Unternehmen <z.B. Cash-Poolina) 0 0 0 0 0 0 0 

5.2.3. 
forden.Jngtn gegen Unternehmen. mit denen ein Beteillgungsv•rhlillnis 
bestetit 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2.4. Sonstioe Vermone11sae•tlt'l1llind• 0 0 0 0 0 0 0 
5.3. Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 
5.3.a. davon verllnsliche We11PaPiere 0 0 0 0 0 0 0 
5.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 
&.3.2. eigene Anleile 0 0 0 0 0 0 0 
~. 3 , 3. sonst1al) Witttn i1i bl1i11Wi 0 0 0 0 0 0 0 
5.4. Ka&u:nbe:Jt.nd Bun#iir&banknWhaD.ttn Guthaben bei l<r.,Uitinsllh..ilen und Schecks 0 0 0 0 0 0 0 
5.4.a . davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 0 0 0 0 0 0 0 
6. Aktive A1chnuno11b•rtnzuno1001leo 0 0 0 0 0 0 0 
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r-­ · -i - - ­
81rtchnung ""' 
kalkulatorischen 

Position 
Anfangsbestand 2011 Anfangsbestand 2011 Endbestand 2011 Endbestand 2011 Eig•nkapital­

imEHB 
Bezeichnung laut NB Kürzungen BNetzA laut NB Kürzungen BNctzA verzinsung mit 

[EUR) (EUR] (EUR] [EUR) anerkannten 
Beträgen 

f<'llRl 

7. Steueranteil der Sonderposten mit RUcklaaeanteil 0 0 0 0 0 0 0 
8. RUck•lellunaen 0 0 0 0 0 0 0 

B.1 Rückstellunaen für Pensionen und ähnliche Veroflichtun~en 0 0 0 0 0 0 0 

B.2. SteuerrOckstellunaen 0 0 0 0 0 0 0 
8.3. sonsliQe Ruckslellunqen 0 0 0 0 0 0 0 

9. Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 0 0 0 0 0 0 0 

10, Unven!n•11che Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einsr.hließlich passivierter 
11. Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 0 0 0 0 0 0 0 

Netzanschlusskosten 

12. Sonstige Verbindllchkeilen, die zinslos zur VcrfOguna stehen 0 0 0 0 0 0 0 

13. Passive Rcctmwta,abarennm•••osten 0 a 0 0 0 0 0 

zs 2 Abzuoskaoital 0 

12. verzinsliches Fremdkapltal 0 0 0 01 OI 0 0 

13. Betriebsnotwendiaes Vermöoen qern. s 6 StrornNEV 0 

14. Betriebsnotwendicies Eipenkapilal oem. ~ 6 StromNEV 0 

15. tatsächlicl1e Eioenkaoilatauote gern. § 6 StrornNEV ---···~--- O,CO% 
16. Eiqenkao1lalquote oem. G 6 SiromNEV 0,00% 

17 Betnebsnotwendioes Vcrmöoen oem. § 7 SlromNEV 0 

18. ßetnebsnotwendioes Eioenkapilal gern. s 7 SlromNEV 0 

19. tatsächliche EiQenkapiialauate oem. § 7 StromNEV 0,00% 

20. Eiaenkapltalnuote aem. § 7 StromNEV 
~--

0,00% 

21. Anteil NeuanlaQen an SAV 0,00% 

22. Eiqenkapital <401%1 0 

23 davon Neuanlaaen 
_____ _____Q 

24 davon AltanlaQen 0 
25. Eigenkapital >40% 0 

26. Eicienkapitalzinssatz für Neuanlaoen 1 9.0~"/o 0 

27. Eiaenkao1talzinssatz für Altanlaqen 1 7.14% 0 
26, Zinssatz tur Oberschle.sse:t'lden EK-Anteil >40% 1 3.98°/„ 0 
29. Kalkulatorische Eioenkanitalverzinsuno 0 

26. davon TNW 1 0 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

lsteuerrnesszahl (§ 11 Abs. 2 GewSiG 1 3.5 1 ---------, 

IHebesalz ( 16 GewStG) 0% ' 
kalkulatorische Gewerbesteuer ~ 
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Anlage 3c münstQrNETZ GmUH · Oien:otlefatt! r: Stadtw<.>rkc Münster Gmbl 1 Al: tlKS-!2/1791-13 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

für dlo Ermittlung 
angewendete 

Restwerte dor Restwerte der Abschreibungen Abschreibungen 
Abschreibungen Summe 

Anlagengruppe 
Anschaf~ der kalk. Ab•chr. 

Nutzungsdauer Faktorreihe 
Tagesneuwerte AKIHK AKIHK Restwerte zu TNW zu TNW x EK­ AKIHK x FK-

Neuanlagen Abschreibungen
fungajahr verwendete AK/HK [EUR) - Altanlagen ­ - Neuanlagen ­ [EUR] Quote Quote 

[EUR] 
[Jahre) 

[EUR] [EUR] [EUR] [Jahre] 
[EUR] [EUR] 

Kabel no kV Summe 0 0 (] a 0 0 0 0 0 
Kabel 110 kV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kabel Mlttel1D10muna1nett Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K.1!11111 1 kV Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kabel Abnehmeranschlüsse Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FrelleiMIQen 110-380W Summe 0 0 Q Q 0 0 0 0 0 
Frelleitunoen M1ne110.l'I(" -•rn Summt! 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 
Freileitunqen 1 kV Summe 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 

Freileitunaen Abnehmeransci1\ü Summe Q Q 0 0 ·O 0 0 0 0 

S\Q ~ons<tiN!Ch1uooon und Hilfs· 8urnme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
St;tlulz-. Mess.- und Ube1sua11nL Summe 0 (] Q 0 Q 0 (] 0 0 

Son•ti•lb Summe G 0 0 0 0 0 0 0 0 
38012201110/30/1 okV-S1atiom Summe 0 a 0 a 0 0 0 0 0 
Ha•~ertal len<IGtion'n Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
onsnetistalionen Suin1T1e 0 0 0 0 0 0 0 l) 0 
Kundenstat1onen Summe 0 Q 0 Q 0 0 (1 0 0 
S1alionsoebaude Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AJloemeine Sll"""••lnrtct>tuna• ~umme 0 0 0 0 0 0 (l () 0 
ortsfeste Hebezeui1e und Laster Surnme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schaltcinnchtunoen Summe •) 0 0 0 0 0 Q 0 0 
Rundsteuer·. Fernstel1er· Fam1 Summe c 0 0 0 0 0 Q 0 0 
On.snetz„Transformatoren, Kahl Summe 0 0 0 0 0 0 c c: 0 
Zähler. Mc~seinrichtunaen. Uhf Summe 0 0 0 0 0 0 a (1 0 
Farn~~ntt1tunoan Summe 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 0 
F•hrtiaro Strornaaoreoate Summe o· 0 (] 0 0 0 0 0 0 
GrundstücSc:sanlaoen. Bauten fü Summe 1) 0 0 0 0 0 (1 0 0 
Betnebsqebäude Summe ll 0 0 0 0 0 (1 0 0 
Verwa!tunc;isqebaude Summe 0 0 0 (1 0 0 (1 0 0 
G~~~~U$Slaltuno (ohne EC Summe ll 0 0 (1 0 0 0 0 0 
Wiarkleooe/ Geräte Summe ll 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laoornl.nrfclllunn Summe ll 0 0 0 0 0 0 0 D 
Hardware Summe (] 0 0 0 0 0 0 0 0 
SoltworB ~;urnme 0 0 0 0 D 0 0 0 0 
Lelcntlahrzeune ~i umme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SchwertahrzeuQe Summe 0 0 0 0 .0 0 0 0 Q 

Summen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Position 

1. 
1.1. 
1:1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

Kostenarten 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
davon für 8e11Jlsausb1ldun11 und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebsklndertaguul/ilten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

1.1.1 . !Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. !Aufwendungen fur die Beschaffung von Verlustenergie 
1.1.1.2. !Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
1.1.1.2.1. 1nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
1.1.1.2.2. l nach KWK-G 
1.1.1.2.3. lnach § 18 SlromNEV 

1.1.1 .2.4. 1Elnspels1!managemenl-Mal>oahrnen 
1.1.1.3. 1Betriebsverbrauch 

1 1 1 4 1
Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von 

· · · · Abweichungen bei Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 
1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. !Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.a. 1 davon Aufwendungen für Netzreservekapazitat 
1.1.2.1 b. 1 davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
1.1.2.1.c. 1davon Aufwendungen für unterspannungsseilige Messung 
1.1.2.2. !Aufwendungen für Blindstrom 
1.1.2.3. !Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
1.1.2.4. 1Aufwendungen für singular genutzte Belriebsmillel 
1.1.2.5. !Aufwendungen fur durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
1.1.2.6. IAutwendungen für durch Drille erbrachte Wartungs- und ln51andh.altungsleislun;en 

1.1.2.7. 1Sonstiges 
1.2. !Personalkosten 
1.2.1 _ 1Lohne und Gehälter 
1.2.1.a. 1davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
1.2.1.b 1 davon für Berufsausbildung und Weiterbildun·g im Unternehmen 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1 3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 

davon für Betrlebs~ind;;rtagesslältl!fl für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, 
soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abqaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützun 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, 
soweit diese 1n der Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonslic1e AufwendunQen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 
eg_enüber Unternehmen. mil denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kredltl" 'lituten 
Sonst1qes 

anerkannte Kosten für 
KAdnb 

· Nt. 

dlivon dauerhaft nicht 
be.elnflunbare Kosten 

gamlß § 11 Abs. 2 
ARegV 

E 

1 

1 

, Aufwandaparametar 
gemllll § 14 Abs. 1 Nr. 1 

u. 2ARagV 
[EUR] 

Aufwandsparameter 
gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 

i.V.m. Abs. 2 ARegV 
[EUR) 
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Position 

1.4. 
1 .5. 

1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7_ 

1.5.6. 
1.5.9. 
1 5.10. 
1.5.11 . 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 

4. 
t.a. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2 
5.3.3. 
5.34. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 

5.5. 

5.5.a. 

Kostenarten 

Sonstige Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 

Mieten, sonsuge Pachtzinsen, sonstige Leasingraten. Gebühren und ßeiträae 
Versicherungen 

Burobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
Postkosten, Frachtkosten und ahnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung. Spenden 
Reisekosten und.Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildunq im Unternehmen 

für Betriebsklndertagesstätlen für Kinder der im Netzbereich beschaftigten 
Betrlebsengehörlge.n 

Abschreibungen 
Abschreibunaen Immaterielles Anlagevermögen 
Konzessionen. gewerbliche Schulzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 
Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
.O.bschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibunqen auf Finanzanlaaen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Kalk. Elgonkapltalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
Kostenmindornde Erlöse und Erträge 
Beslllndsverinderungen 
Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträae 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
Erträge aus der Auflosung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fln1nnnlageverml!gens 

davon aus verbundenen Unternehmen 

davon dauerhaft nicht
anerlulnmo Kosten fQr Aufwandsparameter Aulwand.spar.1meter 

beeinflussbare Kosten
die Bmlmmung der KAdnb gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 1 gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 3 

gemäß§ 11 Abs. 2~Nr.Aulwanclspnrameter u. 2 ARegV 1.V.m. Abs. 2 ARegV 
ARegV

{EUR] [EUR] [EUR)fEURl 
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Position Kostenarten 

5.6. ISonsfü1e Zinsen und ähnliche Erträqe 
5.6 .1. 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 
6.8,2.. 
5 .6 .2.1. 
5 6.2.2. 

5.6.Z.3. 

5 6.2.4. 
5.6 .3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3 . 
5.'/ .3.a. 
5.7 3.b. 
5.7 4. 

Ertrage aus Finanzanlagen 
davon Ertrage aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Ertrage aus Cash-Peeling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen VermOge115gegenat.-,1den 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Ertrage aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Poollng) 

Erträge aus Forderungen gegen Unlernehmen, mll denen ein 
Bcteiligungsverhällnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Wertpapieren 
Erträge aus Kassenbestand. Guthaben b~I Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstige Zinsen und ahnliche Erträge 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene KqnzesslonlllbQaben 
Erlöse aus EEG 
davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Slrom1 

Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Slromv11r11auf (§ 4 Abs. 2 KVVK-G 
davon aus AusgleiCl\SUllJunaen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KVVK-G) 
sonstige Erlese (nicht aus Nelzentgelten) 
Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 

Zusatzliche Zinsen gern.§ 14 Abs. 2 ARegV 

anuitätische Kosten 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln 

lnvestilionsn1aßnahme 

Aufwand11>11ramoter 

·davon OPEX 
davon CAPEX 

davon kostenmindernde Erlöse und Erträge 
davon kalk. Gewerbesteuer 

anorkannte Kosten für 
die Bestimmung der 
Autwandsparameter 

[EUR) 

0 
0 
0 
0 

0 

l<Adnb 
·Nt, 

davon dauerhaft nlchl 
bfflnflussbare Ko5tlm 

gemllß § 11 Abs. 2 
ARegV

EURl 

AufWandsparameter Aufwandsparameter 
gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 1 gemlB § 14 Abs. 1 Nr. 3 

u. 2 ARegV 1.V.m. Abs. 2 ARegV 
[EUR] [EUR) 

0 
ö 
ö 
ö 
ö 
ö 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
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Anlagengruppe 

Kabel 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frelleltun en 

Abnehmeranschlüsse 

Stationseinrichtungen und HiUsanla ·en inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Oberspannungsschutzelnndih.lngen. Fernsteuer-, Fernmelde-, 
Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 
Kopplungs, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 

Stlltionan mit elektrischen Einrichtungen 

38012201110130110 kV-Slalionen 

f-latJp\vctlOllerslalionen 

Ortsnetzstation~ 

Kundenstationen 

S!allon• bauda 
Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanla en 

onsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 
Aussenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanla en 

Schalteinrichlun en 

Rundsteuer·. Femsleuer., Fernmelde-, Femmess·. Automatikanlagen, Strom- und 
SpanntJ11115'Nan.dler. Nettsdlul2.etmich1ungen 

Obn • Notzanla en des Verteilungsbetriebs 

All emeine Anlagen 

GrundstUcksanla en. Bauten für Transportwesen 

Belriebsgebaude 

Vl!IW!lllun ebaude 

Geschäflsausstattun (ohne EDV, Werk.zeuqe/Geräte) 

Werkzeuge/ Geräte 

l relnfichlUng 
EDV-Anlagen 

Hardware 

Software 

Fahri.eugc 

Leichtfahrzeuge 

Schweriahrzeuge 

Abschreibungsdauer 
Untergrenze 
StromNEV 

[Jahre] 

Tagesneuwert 
[EUR] 

Annuitätische Kosten 
[EUR] 
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Berechnung der zusätzlichen Zinsen 

Position 

3.1. Kalku!atorische RestwCJrte Anlagevermögen für Alt~nlagen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstande des Anlage1fetlf'OOeM 

2. Geleistete An7.ahtungen und Anlagen im Bau 

4. Grundstücke zu AK'HK 

3.2. Kalkulatodsche Restwerte An!agovermtigen für Neuanlagen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Arragevermögens 

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4. Grundstücke zu AKJHK 

5 Sonstiges 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

Summe 

zusätzliche Zinsen 

Herleitung des Zinssatzes für die annuifätischen Kosten (§14 Abs. 2 ARegV) 

Bezeichnung 
1 

Anteil 1 Zinssatz 

NaUo::im CO( lotid•n F-da tilr NelJi>nlllgon abzgl der Z•hni•hrudwdlsc!>n1tlsll\R•ti"11 1 40% 1 7.48% 

fmn-piUllJhu der letzten Peöodn„btg~ der Z•hnjoh/Mdutcl\>d1r>ill$Kl!lali«I 1 35% 1 2,01% 

Scns.lig_l:= Zlos1111 1 25% 1 0,00% 

Gew1cht~~r Ziriss.atz. 1 i J,70% 

rnün~terNITT GmbH Al· BKS-12/1791·13 
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Allgemeine Angaben 

lk::zclchnu·ng 
1 

HöS 1 HöSIHS 1 HS 
1 

HS/MS 
1 

MS 
1 

MS/NS 1 NS 

9etri•b•rn• Nt>!Z• oclOI Um•P4nM.l>one 1 Nein 1 Nein 1 Ja 1 Ja 1 Ja 1 Ja 1 Ja 
8ettleb1m11utl ln UJ1U~annebone <lllfie Trafo 1 1 Bitte wählen r 1 Nein 1 1 Nein 1 
Baft1ger1hell der Netr:- odor Um5panno.be.no 1 Bittewähfen 1 Bitte wählen 1 West 1 West 1 West ! West 1 VVest 

Vergleichsparameter 

Bezeichnung 

Sumrrie 

davon pn:1z.e:ntuater Antei! der Zählpunlc. ·.e 
mit Leerstand 

vom MelZbet~eiber betriebenen 
vom N~tzbet~eiber abgelesen 

~·on Drit:en betnebenen 

von Dritten abgelesen 

auß~rt-al b des Versorgungsgebietes 
- vorn Netzt>etre!ber betrieben 

a!Jßerl"la!b des Versorgungsgebietes 
- >Jom Netzbetreiber abgelesen 

Z<ihfpunkte 

HoS/HS HS 

HöS 

f%) 

"!etzkomplox III 

i 

Allgemeine Angaben 

1 

' Nutzung eines i 
Unt.arjlhtiger geografischen ~ 

Naaübo:tg.1~ t lnrormations-1 
1 systems 

Betreiber 
Messstellen­

betrieb 
t 

j 

Betreiber 
Messung 

Noln 1 Ja Ja 1 Ja 

Betriebene Netze des Netzbetreibers (ohne Stromnetz) 

Gasnetz 
1 

Gaspeieher­
anlage 1 

Fernwärme­
netz 1 

w~ssemetz ! Abwassernctz. ITelekommuni-1 Straßenbeleuch-1 
kationsnetz tungsnctz 

Andere Netze 

Ja 1 Nein 1 Ja 1 Ja 1 Mein 1 Nein 1 Nein 1 Nein 

Netzgebiet 

Geograf!sehe Versorgtm:Geografische 1 Geoil•~~•cM 1 
Kona.ssions-

Einwohner/ Fliiehe Fläche Fläche gebiel Flilthe 
Bevölkerung „sHöS HS MS NS

[An10hl] 
[km2

] [km'] [km'] [kmZ] [km'J 
2g5.440I 302.951 302.951 302.95! 82.76 

Stro1n kreis! änge 

-olmung 

1 
HöS 
[km] 

1 
HS 1 MS 

[km] 
1 

[km] 
NS 1 von NS: Haus-1 

(km] [ ansc:hlüsse 
, (km] 

Straßen­
beleuchtung 

(km] 

Kabel 1 -1 16.0001 1.384.15( , 2.922.6301 S61 ,000i O,OCC 

Fl'll~lil!ilU~ 1 • 1 13 2001 3.7001 92.6801 31 .700! 0,000 

Bevolchnung 

Kabel 

F~ e.n 
davon mit Le1lur.gen nAChgf!fa ~Netze 

Trassenlänge 

HöS 
(km] 

Leitungsmasten 

rnüristerNfTZ Gmbl-4 



Vergleichsparameter 

Bezeichnung 

Transformatoren 

davon Fremdnutzungsanteil 

e1tiv!!lransrormatoren 
da°"on Fremdnutzungsanteil 

Bezeichnung 

Installierte Leistung 

davon Fremdnutzungsanteil 

installierte Reserveleistung 
davon Fremdnutzungsanteil 

Bezeichnung 

Ansc.hlos:i:purUOe an Lelztverbraucher 

Anschlusspunkte von nachgefager1en fremden 
Nel.2· bzw. Umspannebenen 

Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz­
bzw. Umsparinebenen 

Anschlusspunkte von fremden Netz- bzw 
Umspannebenen auf gleicher Netz- bzw. 
Umspannebene 
Ansch!usspunkte der Straßenbe!euchlun 

Anschlusspunkte 

Einspeisepunkte detentraler E;-;cau;;.;ngsc;;nl:a-ger. 

1--~~~B_•_z•_ic_h_n_u_n_g~~~I 
~S7u_m_m_e..,........,.,..-~--,--,--,-.....,.,,,.1 

davon AnschlusspunKte in der NS 

Förderuog nach EEG -
ohne Förderung nach EEG 1 
Förderung nach K\11/KG 1 
ohne Förderung nach K'M<G 1 
°"on sonstigen Erzeugungsanlage'11 

HöS - ­ _ l_ HöS/HS 1 - HS
[Anzahl]_ _ [Anzahl] [Anzahl] 

HS/MS 
[Anzahl] 

MS 
[Anzahl] 

MS/NS 
[Anzahl] 

NS 
[Anzahl] 1 

Zeitgleiche Jahrezhöchstlast über alle Entnahmen 

HöS HöS/HS HS HS/MS MS MS/NS NS 
[kW] 1 [kW] 1 1 1 1[kW] [kW] [kW] [kW] 1 [kW] 

• 1 1 150.9911 220. 1351 231.0591 145 2981 142.034 

Bezci<:hnung 

al!9 EEG-Anlagen 
davon Solarenergie 

davon VVindenergie 
davon ohne Förderung nach EEG 1 

alle K\11/K-Anlagen nach K'M<G 1 
davon alle KVVK·Anfagen ! 

Sor•tlgo 1 

HöS 
[kW] 

-1 
· l 

tnstallicrte dezentrale Erzeugungsleistung 

HöS/HS 
[kW] 

• 1 

HS 
[kW] 

. t 

HS/MS 
[kW] 

Bezeichnung 

aus vorgelagerten Netzen 

aus gleicher Ebene 
al.!S dezentralen Erzeugungsanlagen 

HöS 
[kWh] 

Jahresarbeit Einspeisungen 

HöSIHS 
[!<Wh] 

- Förderung nacli EEG 

aus dezentralen Erzeugungsanfagen 
-ohne Förderung nach EEG 

aus KVVK-An!agen - Föiderung nach K\fv"KG 

aus KV\tK-Anlagen ·ohne Förderung nach K'W'KG 

au~ sonstiger Erzeugung 
Rückspeisungen aus nachgelagerler Ebene 

Bezeichnung 

RUckspe1sungen in vorgelagerte Ebenen 
in !eiche Eber:e 
Nelzverfl!ste 
Sonstige enthaltene Energiemengen 

an Le!zlvert>rauchet 
in rremde nachgelagerte Ebene 

in eigene oachgelagerte Ebene 

HoS 
[kWh] 

HtiSIHS 
[!<Wh] 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß§ 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver­

zinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierungskontosaldos erst am 01.01.2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

jährlichen Raten ab dem 01.01.2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. 

Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum 

entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten 

Umlaufsrenditen °festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalen­

derjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus§ 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs, 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än­

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder 
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Messung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An­

lage 2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielba­

ren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. 
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2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von§ 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. 

Dies umfasst die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösober­

grenze in Folge von: 

• 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 	1 Nr. 1 ARegV), 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, .8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 

2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 

34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

sowie einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom­

NEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen An­

trägen 

• 	 nach · Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV er­

folgt entsprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselemente~. 

Der Netzbetreiber hat am 23.12.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Dadurch wurden die der jährlichen Entgeltbildung 

zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Eine Anpassung der Erlösobergrenze er­

folgte durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Kalenderjahre 2012-2018. Zur 

Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit für die Kalenderjahre 2009 bis 2011 ge­

nerell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festge-
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legten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen abzustellen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG vom 10.02.2009 (BKS-08/1791-11) eine kalenderjährliche Erlösober­

grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösober­

grenze findet sich in Anlage 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der 

Anlage 3 zu diesem Dokument wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 

2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine An­

passung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu­

lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma­

lig zum 01.01.2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 

und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewie­

senen festgelegten Erlösobergrenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehre'rlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen. 
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2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2010 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage 3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert: 

2.1.1.2.1. 	Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1Nr.1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der VerbrauchergesamtpreJsindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11Abs.2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01 01. eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 
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2.1.1.2.3. 	Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöofuna nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 berücksichtigt. worden . Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 

Sofern versoätete Genehmiaungen von individuellen Netzentaelten nach § 19 Abs. 2 

StromNEV für Zeiträume bis zum 31 .12.2010 von der Bundesnetzagentur zu vertre­

ten sind, erfolgt eine Anpassung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV 

analog. Bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 sind die 

sich ergebenden Mindererlöse berücksichtigt worden. Abweichungen des von der 

Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind eben­

falls d~r Anlage 3 zu entnehmen. 

2.1 .1.2.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 1~ ARegV (E1Weiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 
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Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

Die Bundesnetzagentur stellt auf den genehmigten Erweiterungsfaktorwert von 

-(siehe Beschluss BKB-09/1791-21) ab. 

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund§ 25 ARegVer­

folgte nicht. 
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2.1.1 .3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage 3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert. 

2.1.1 .3.1. 	Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka ­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S, 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01 .01 . eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 
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In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2011' waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Betriebssteuern 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Betriebssteuern nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 ARegV 151.434 € berücksichtigt. Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr 3 ARegV sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausga­

ben sind.1 Steuern sind gemäß § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegen­

leistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen 

Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der 

Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 

Nach Prüfung der Position durch den Netzbetreiber, korrigierte dieser die Position 

von auf gemäß WP-Testat. 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für betriebliche und tarifvertrag­

liche Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit diese in 

der Zeit vor dem 31 .12.2008 abg~schlossen worden sind (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 

ARegV) eine Doppelbuchung sowie eine Falschbuchung korrigiert, dadurch erhöht 

sich die Position von 

Gesetzliche Abnahme- und VeraütunasDflichten aemäß EEG 

Im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenze (§ 28 Nr. 1 ARegV) hat der Netzbe­

treiber Kosten aus dem EEG-Prozess gemeldet, die die Erlöse über-

steigen. Dies ist aus Sicht der Beschlusskammer zu korrigieren. 

Gemäß § 34 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den nach § 16 EEG 

vergüteten Strom an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiterzugeben. 

BR-Drs 417/07, S.51. 
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Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß § 35 Abs. 1 EEG zur Vergü

tung der vom Anschlussnetzbetreiber nach § 16 EEG vergüteten Strommenge ent­

sprechend den §§ 16 bis 33 EEG verpflichtet. Folglich handelt es sich bei den Auf­

wendungen nach dem EEG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kos­

ten müssen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Insofern wurden die Kosten 

und Erlöse aus dem EEG-Prozess ausgeglichen. 

2.1.1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.3.4. 	Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöofunq nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 

Sofern .verspätete Genehmiaunaen von individuellen Netzentaelten nach § 19 Abs. 2 

­

StromNEV für das Jahr 2011 von der Bundesnetzagentur zu vertreten sind, erfolgt 

eine Anpassung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog. Bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 sind die sich ergebenden 

Mindererlöse berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage 3 

zu entnehmen. 
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2.1.1.3.5. 	Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. 	Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3.7. 	Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund§ 25 ARegV er­

folgte nicht. 
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2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2012 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage 3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert: 

2.1.1.4.1. 	Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 
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In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2012 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Betriebssteuem 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Betriebssteuern nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 ARegV berücksichtigt. Betriebssteuern im Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausga­

ben sind.2 Steuern sind gemäß§ 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegen­

leistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen 

Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der 

Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die vom Netzbe­

treiber geltend gemachten Kosten stellen keine Steuern dar. 

Nach Prüfung der Position durch den Netzbetreiber, korrigierte dieser die Position 

von a emäß WP-Testat. 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für betriebliche und tarifvertrag­

liche Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit diese in 

der Zeit vor dem 31.12.2008 abgeschlossen worden sind (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 

ARegV) eine Doppelbuchung sowie eine Falschbuchung korrigiert, dadurch verrin­

gert sich die Position von auf 

Gesetzliche Abnahme- und Veraütunasof/ichten aemäß EEG 

Im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenze (§ 28 Nr. 1 ARegV) hat der Netzbe­

treiber Kosten aus dem EEG-Prozess gemeldet. die die Erlöse um über­

steigen. Dies ist aus Sicht der Beschlusskammer zu korrigieren . 

BR-Drs. 417/07, S.51 . 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Gemäß § 34 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den nach § 16 EEG 

vergüteten Strom an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiterzugeben. 

Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß § 35 Abs. 1 EEG zur Vergü­

tung der vom Anschlussnetzbetreiber nach § 16 EEG vergüteten Strommenge ent­

sprechend den §§ 16 bis 33 EEG verpflichtet. Folglich handelt es sich bei den Auf­

wendungen nach dem EEG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kos­

ten müssen Erträge in gleicher Höhe entgegenstehen. Insofern wurden die Kosten 

und Erlöse aus dem EEG-Prozess ausgeglichen. 

2.1.1.4.3. 	Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöofung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 

Sofern versoätete Genehmiaunaen von individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 

StromNEV für das Jahr 2012 von der Bundesnetzagentur zu vertreten sind, erfolgt 

eine Anpassung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog. Bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage 3 sind die sich ergebenden 

Mindererlöse berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage 3 

zu entnehmen. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.4.5. Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß §§ 19 und 20 

ARegV 

Die mit Beschluss vom 15 12.2011 (BKB-11/1791-81) festgelegten Zu- oder Ab­

schläge wurden bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren 

Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der tatsächlich physikalisch durchgeleiteten 

Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber 

jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Mit Festlegung vom 14.12.2011 (Aktenzeichen: BKB-11/024) hat die Beschlusskam­

mer entschieden, dass die Erlösausfälle des Netzbetreibers, die auf im Jahr 2011 

erteilten Netzentgeltbefreiungen beruhen, nicht in die Umlage nach § 19 Abs. 2 S. 6 

und 7 StromNEV einzubeziehen sind. Erlösausfälle des Netzbetreibers, die auf im 

Jahr 2011 erteilten Netzentgeltbefreiungen beruhen, konnten stattdessen im Regulie­

rungskonto verbucht werden. Bei der Verprobungsrechnung für das Jahr 2011 dürf­

ten Erlösausfälle, die auf im Jahr 2011 erteilten Netzentgeltbefreiungen beruhen, 

nicht berücksichtigt worden sein. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse des Ka­

·lenderjahres 2011 waren etwaige Erlösausfälle nach § 19 Abs . 2 StromNEV zu be­

rücksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenze jeVJeils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 

und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten ge­

genüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

Hierbei hat der Netzbetreiber im Kalenderjahr 2009 bei den tatsächlich entstandenen 

Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, Aufwendungen für ein 

singulär genutztes Betriebsmittel in Höhe von angesetzt. Da die Aufwen­

dungen für das singulär genutzte Betriebsmittel bereits bei den beeinflussbaren Kos­

ten zugeordnet wurden, ist ein erneuter Ansatz und Abgleich bei den tatsächlich ent­

standenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen nicht zuläs­

sig. 

In der Anlage 2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 

ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich 

somit nicht vorliegen. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel­

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 1Bb StromNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis ·2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage 3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten ge­

genübergestellt. 

Die angegebenen Kostenveränderungen im Bereich Messung und Messstellenbe­

trieb sind durch den Netzbetreiber zu belegen. Eine Anerkennung dieser Kosten 

steht unter dem Vorbehalt der Darlegung der Kostenentwicklung. 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperio­

de 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender­

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 
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bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entneh­

men. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für 

das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Diffe­

renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu ver­

zinsen sind. Der Anlage 2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla­

ge 2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2012 (vgl. 

Anlage 2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage 5 dargestellte Verzinsung für 

das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage 2 dargestellt ist. 
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3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jewei­

ligen durchschnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige 

Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während 

des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage 5 

aufgeführten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 

2018. Zuschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negati­

ven Vorzeichen versehen. 
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Strom - Reaulierunaskonto 2009 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: münsterNETZ GmbH 
1 

Aktenzeichen der BNetzA: 
1 

BKS-09/1791-01 

Betriebsnummer: 
1 

10001791 

Anpassung der Netzentgelte gern. § 5 Abs. 3 ARegV !Differenzen des Jahres 2009) 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2009 

Gesamte Differenz 
(unverzinst) des Jahres 2009 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze in % 

51 
_
577 

_.
196 26 

€Anpassung der Netzentgell!! gem. 
· § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2011 

n 
L 

Für das Jahr 2009 anzuwendender 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2011 für alle Netze 

Keine Anpassung ! 

4,09% 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung für 
alle Netze 

2009 

Nach § 4 ARegV des 
Netz-

Jahres 2009 
nurnrner 

zulässige Erlöse 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo Anzuwendender 
Regulierungskonto Zinssatz 

vor Verzinsung gemäß 
(Jahresendbestand) § 5 Abs. 2 ARegV 

1 51.577.198,26 €! ­ 4,09% 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbe5tand 

1 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung 
je Netz 

Anlage A1 münslerNETZ GmbH /IZ: 8K6-09/1791 -01 

Slanc!· 19.12.2019 Seile 1van1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages aem. § 5 Abs. 1 AReaV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte 1 Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 


IErforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß ratsächlich entstandene Kosten 

2 

11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 


vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 S\romNEV, 
 tatsächlich entstandene Kosten 
3 1§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 


Kostenveranderung Messung I Messtellenbe\rieb 
 bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 1inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG Kostenveränderung 

Anlage A3 münsterNETZ GmbH AZ: BKS-09/1791-01 
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Strom - Regulierungskonto 2010 

·Übersicht über alle Teilnetze· 

Betriebsnummer: 10001791 

1 

N tz- Nach § 4 ARegV 1 
e zulässige Erlöse des 

nummer Jahres 2010 ! 

49.956.278.30 € 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

3,80% 

Mittelwert aus 1 

Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 1 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung 

je Netz 

Netzbetreiber: r.iünsterNETZ GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/1791-01 

Anpassung der Netzentgelte gern. § 5 Abs. 3 ARe V Differenzen des Jahres 2010) 

Nach § 4 ARegV zulässige € Anpassung der Netzentgelte gern. 
49

.
956

.
278 30

Erlöse des Jahres 2010 ' § 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2012 

Gesamte Differenz Für das Jahr 2010 anzuwendender 
(unverzinst) des Jahres 2010 Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
ErtOsobergrenze in % des Jahres 2012 für alle Netze 

Anpassung 
erforderlich' 

3,80% 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2010 

AnlageA1 münsterNETZ GmbH Al: BK8-09i1791 -01 

Stand: 19.12.2019 Seite 1 von 1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages oem. 6 5 Abs. 1 AReaV des Jahres 2010 


Kalkulationsperiode 201 O 

Erlösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung / Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Bundesnetz­

aqentur 

b) Vergleich der Netzbetreibef!lJ!lgaben 

AnlageA3 münsterNETZ GmbH AZ. BKB-09/1791-01 

Stand: 19.12.2019 Seile 1von1 



Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

Netzbetreiber BN'UA 1 
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AnlageA3b mOnsterNETZ GmbH AZ BKS-09/1791-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA 

2010 

Erlösobergrenze 49.956.278 € 

Formelbestandteile 

KAdnb 0,0% 

0€ 0€ 

KAvnb 0,0% 

KAb 0,0% 

Anpassung VP\ I VP10 - PF1 0,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 0.8% 

Q-Element 0,0% 

0,0%Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 0€ 0,0% 

0€ 

0€ 

0€ 

0 €J 

PÜS 2007 0,0% 

0,0%PÜS 2008 

MEA 0,0% 

Netzveranderungen gemäß § 26 ARegV 
0€ 

0€Sonstiges 0 €1 

Stand: 19.12.2019 Seite 1 von 1 



Strom • Regulierungskonto 2011 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: münsterNETZ GmbH 

BKS-09/1791-01Aktenzeichen der BNetzA: 

1000 1791Betriebsnummer: 

Anp~ung der Netzentgelte gern. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2011 l 

Nach § 4 ARegV :zull sslgo € Anpassung der Netzentgelte gern. 
54

.
182

.
134 Keine Anpassurg !

ErlOs e des Jahru 201 1 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2013 

Gesamte Differenz Für das Jahr 2011 anzuwendender 
3,58%

(unverzinst) des Jahres 2011 Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
Erlösobergrenze in % ~es Jahres 2013 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Anzuwendender Mittelwert aus VorjahressaldoN tz- Nach § 4 ARegV Verzinsung desRegulierungskontoe zulässige Erlöse des Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und (Jahresanfangs­

vor Verzinsung Saldosnummer Jahres 2011 § 5 Abs. 2 ARegV Jahresendbestandbestand) 
(Jahresendbestand) 

3,58% 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

201 1 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung 
je Netz 

l\l.: BKB-0911791 ·01 Anlage A1 mürstcrNET.". GmbH 

Stand 19 ,12 . 20~9 Sei te 1von 1 



Daten zur Berechnuna des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 

Erlösobergrenze gemaß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
verrniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StrornNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Bundesnetz­

aqentur 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Er/ösobergrenze 2011 

Position 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenz.e gern. EWF-Beschluss 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2007 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2008 

b) Vergleich der Netzbetreiberangaben 

!Eumme der Abweichungen aus a) und b) 

AnlageA3 münsterNETZ GmbH Al: BKS-09/1791-01 

Stand: 19.12 2019 Seite 1von1 
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Netzbetreiber BNetzA 

0€ 0,0% 

0€ 0,0% 

0€ 0,0% 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KA b 

Anpassung VP\ ! VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 0€ 0€ 0,0% 

Härtefall 

0€1 

0€ 0€ 0,0%0 €1 

Sonstiges 

0€ 0,0% 

PÜS 2007 

PÜS 2006 

0€ 0 QC,{") 
1 

PÜS 2008 0€ 00% 
1 - ­

MEA 0€ 0€ 0,0% 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 0€ 
0€ 

Sonstiges 
0 €' 

1 
0€ 

Anlage A3b münsterNETZ GmbH AZ: BKB-09/1791-01 

Stand: 19.12.2019 Serte 1 von 1 



Strom - Regullerunaskonto 2012 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: 
1 

münslerNETZ GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: 
1 

BKS-09/1791-0'1 

Betriebsnummer: 
1 

10001791 

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2012) 

Nach§ 4 ARegV zulässige _ € Anpassung der Netzentgelte gem. 
54 038

_
013 

§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2014 Erlöse des Jahres 2012 

Gesamte Differenz Für das Jahr 2012 anzuwendender 
(unverzinst) des Jahres 2012 Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Differenz an der Maximale Anpassung der zu verproben­
Erlösobergrenze in % den Erlöse des Jahres 2014 für alle Netze 

Anpassung möglich ! 

3,25% 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2012 

GesamtsaldoGesamtsaldo 
Anzuwendender Mittelwert ausVorjahressaldoN tz- Nach § 4 ARegV RegulierungskontoRegulierungskonto Verzinsung des e zulüslge Erlöse des (Jahresanfangs­ Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und 

nach Verzinsung vor Verzinsung Saldosnummer Jahres 2012 bestand) § 5 Abs. 2 ARegV Jahresendbestand 
je Netz (Jahresendbestand) 

3,25% 

N. BKB-09/1791-0 1Anlage A1 münsterNETZ GmbH 

Stand: 19.12 2019 Seite 1 von 1 



Strom - Regu!leruogskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


jF'i.rma des Stromnetzbetreibers j münsterNETZ GmbH 

1Rechtsform 1 GmbH 

laet:rtabsriummvr l 10001791 

lNelzm.11nm•r 1 

Beschreibung Rochtsgrundlage Inhalt 

1a nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
ErJosobergrenze (EOG} gemaß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Sa11. 1 ARegV 

1b erzielbaro Erlöse 

~a · 1b Oitferen~aus 1aum1 lb 

2 2• 
Ertorderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 4 ARegV § 5 Abs. 1 Sotz 2 ARegV 

la15utl1lidi """""""""" Kllllon 

21> In EOG entn•l!Ma MSillzo 

Za • 2b Differenz aus 2a und 20 

3 Ja 
\venniede11e NotzentQel!e im Sinne von §18 SiromNEV. ~ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWKiG § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

unsachlkh entstandene Kot.ten 

3b In EOG onlloollano AnoJ!tu 

'Ja • 3b Differenz aus 3a und 3b 

Ko~tcnveränderun9 Messung I Messtellenbetrieb b<!I rlro:lontM U!l&tungoe,t>flngung
§ 5 Abs. 1 Solz 3 ARegV

inkl. Maßnahmen gem. § 21 b EnWG enti1ehenda l<a:!f&flverlndcrung 

Saldo aus Einzeldlfferen2en 

Vorjahressaldo {Jahresanfangsbestand) 

Ges~mtsaldo Rcgl1lierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssa.12 gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs· und Ja!1resendbestand 

VerzinslJng rles S<tldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Vcrztnsun~ 

Eir!01ob0:rgren1.e ~nu:n i III ARegv ;iuHissige Erlöse) 

Gaumt. Jahrudlffer•RI tunveninst) 

Anteil der Dlffere.nl 1n durfestgelcgte Erlösobergrenze in% 

Antaoe A2 rnunsletNETZ GmtJH ÄL.: BK6-0Qf1791·01 

Stand: 19.12 201 9 Seite 1von1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetraaes aem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2012 

Kalkulatlonsperlode 2012 

Erlosobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1 
v ermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2012 

Position 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Annuität der perlodenilbergreifende Saldierung 2008 

b) Vergleich der Netzbelreiberangaben 

[SUmffie derAbweichungen aus ajund b) - - - --- -- --- 1 

AnlaqeA3 münsterNETZ GmbH AZ: BK8-09/1791-01 

Stand: 19.12.2019 Seite 1 von 1 



Vergleich VPJ und dauerhaft nicht beeinrlul'\bare Kosten 
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Summe 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2012 

Erlösobergrenze 54.038.013 €1 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPlt i VPl0 - PFt 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

AnlageA3b rnünsterNETZ GrnbH AZ: BKS-09/1791-01 

Stand: 19.12.2019 Seite 1 von 1 




Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013; 
Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013: 

Erl()sobergrenzen­
Endbestand ZinsenZinssatz wirksamer 

Betrag 

2014 

EOG Anfangsbestand 1 Auflösungsbetrag 

3,25% 

2015 3,25% 

2016 3,25% 

2017 3,25% 

2018 3,25% 

Anlage AS münsterNETZ GmbH AZ: BKS-09/1791-01 

Stand: 19.12.2019 Seite 1 von 1 
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